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1 Zielsetzung des Leitfadens

Der vorliegende Leitfaden zur Wasserpreiskal-

kulation dient dazu, eine betriebswirtschaft-

lich fundierte Grundlage für die Ermittlung der 

Gesamtkosten in der Wasserversorgung zu 

schaffen. Er gibt Wasserversorgungsunterneh-

men, aufbauend auf der relevanten betriebs-

wirtschaftlichen Fachliteratur, Empfehlungen 

an die Hand, mit denen eine den besonderen 

Gegebenheiten und Zielen dieses Wirtschafts-

zweiges angepasste moderne Wasserpreis-

kalkulation geschaffen bzw. weiter entwickelt 

werden kann. Einen Schwerpunkt der Aus-

führung stellt die Herleitung und Ermittlung 

der relevanten Kosten dar. Insbesondere der 

sachgerechten Ermittlung der Abschreibungs-

werte und der Verzinsungshöhe und -basis 

kommt dabei eine maßgebliche Bedeutung zu. 

Hierzu nimmt der Leitfaden Bezug auf aktuel-

le wissenschaftliche Untersuchungen zu kal-

kulatorischen Kosten. Neben grundlegenden 

betriebswirtschaftlichen Quellen basiert diese 

Ausarbeitung im Besonderen auf den Erkennt-

nissen eines begleitenden wissenschaftlichen 

Gutachtens (Hern et al. (NERA) (2012), siehe 

Anhang 6.1), das zur fachlichen Untermaue-

rung dieses Leitfadens durch den Bundesver-

band der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 

(BDEW) und den Verband kommunaler Un-

ternehmen e. V. (VKU) gemeinsam beauftragt 

wurde. 

Die Autoren möchten mit dem Leitfaden einen 

möglichst einfachen Überblick über die kom-

plizierten betriebswirtschaftlichen Sachverhal-

te geben. So sollen Herangehensweisen an die 

moderne Preiskalkulation der Wasserversor-

gung einem möglichst breiten Publikum zu-

gänglich gemacht werden. Der Veranschauli-

chung dienen dabei Infoboxen, Schemata und 

weitere vertiefende Erläuterungen, die teilwei-

se in Exkursen dargestellt werden.

Zunächst wird in Kapitel 2 zusammengefasst, 

unter welchen rechtlichen Rahmenbedingun-

gen und unter Beachtung welcher Prinzipi-

en ein Wasserentgelt kalkuliert werden sollte. 

Schwerpunkt des Leitfadens sind die wesent-

lichen Grundlagen der Wasserpreiskalkulation. 

Vor allem die Ermittlung der kalkulatorischen 

Kosten und deren Zuordnung zu den Kosten-

trägern werden in Kapitel 3 und 4 erläutert. 

Anschließend wird in Kapitel 5 ein Anstoß zum 

Überdenken der Tarifstruktur gegeben. Insbe-

sondere wird die Bedeutung des Grundpreises 

im Hinblick auf die Kostenstruktur der Wasser-

wirtschaft erörtert.

Eine reine Preisfokussierung ist für die Trink-

wasserversorger nicht sachgerecht. Denn die 

öffentliche Wasserversorgung ist eine Aufga-

be der Daseinsvorsorge. 1) Das Wasserhaus-

haltsgesetz in Verbindung mit den jeweiligen 

Landeswassergesetzen stellt einen spezial-

rechtlichen Rahmen für die öffentliche Was-

serversorgung auf. Hinzu kommen Vorgaben 

hinsichtlich der Gewässerbewirtschaftung 

aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Gebot 

der Kostendeckung) und der EU-Grundwas-

serrichtlinie. Das Spektrum der Vorschriften 

reicht von der grundsätzlichen Bestimmung 

der Träger der öffentlichen Wasserversorgung 

über Optionen der Übertragung der Aufgaben-

wahrnehmung und Veräußerung oder Überlas-

sung zugehöriger Einrichtungen auf Dritte bis 

zu technischen Anforderungen an Bau, Betrieb 

und Überwachung. Weitere Anforderungen 

ergeben sich aus dem einschlägigen Gesetz- 

und Verordnungsrecht der Länder. Ergänzend 

zu den Vorgaben aus der Gewässerbewirt-

schaftung sind auch gesundheitsrechtliche 

Vorgaben, namentlich die Trinkwasserverord-

nung, zu berücksichtigen. Dabei erweisen sich 

Kapitel 1 

1) § 50 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).
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vor allem die in der novellierten Trinkwasser-

verordnung 2) nochmals verschärften Untersu-

chungs-, Überwachungs-, Dokumentations- 

und Meldepflichten als sehr kostenintensiv. 

Innerhalb des vorgegebenen gesetzlichen 

Rahmens verbleibt den Kommunen als Trä-

gern der öffentlichen Wasserversorgung ein 

substanzieller Gestaltungsfreiraum hinsicht-

lich Organisations- und Handlungsformen der 

Versorgungstätigkeit, der ihr aus verfassungs-

rechtlichen Gründen aus dem Grundsatz der 

kommunalen Selbstverwaltung auch belassen 

bleiben muss. 

Zielstellung des Leitfadens ist es, konkrete 

Hinweise für die unternehmensindividuelle 

Kalkulation zu geben. Sachgerechte und be-

triebswirtschaftlich richtige Praxishinweise 

(z. B. angemessene Nutzungsdauern, Vor-

schläge für Anlagengruppen und abgestimm-

te Kostenstellen) sind Teil dieses Leitfadens. 

Damit möchte der Leitfaden einen Beitrag zur 

objektiveren und sachlicheren Diskussion rund 

um das Thema Wasserpreise und Kostenkal-

kulation liefern.

Unternehmensvergleiche jeglicher Art, die 

beim Vergleich die Maßeinheit € einbeziehen, 

können sinnvollerweise nur durchgeführt wer-

den, wenn im Vorhinein die Ermittlung der dem 

Vergleich zugrunde liegenden Kosten nach 

einheitlichen Grundsätzen erfolgt ist. 

2) Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 21 Seite 748 ff. vom 11. Mai 2011.

Zielsetzung des Leitfadens Kapitel 1 
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2 Rechtliche Grundlagen der Wasserentgeltkalkulation

Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation 

von Entgelten für die Wasserversorgung rich-

ten sich danach, ob das Wasserversorgungs-

verhältnis zum Letztverbraucher (Kunden) 

öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich aus-

gestaltet ist. Dabei besteht für die öffentlich-

rechtlichen Aufgabenträger wie Städte und 

Gemeinden eine grundsätzliche Wahlfreiheit 

hinsichtlich der rechtlichen Ausgestaltung 

des „Ob“ und „Wie“ der Bedingungen über 

die Benutzung der öffentlichen Wasserversor-

gungseinrichtung. Übernimmt der zuständige 

Aufgabenträger selbst die Durchführung der 

Wasserversorgung und bedient er sich hier-

zu eines Wasserversorgungsunternehmens in 

öffentlich-rechtlicher Rechtsform, besteht die 

Wahlmöglichkeit zwischen Satzungsrecht und 

einer Versorgung auf Grundlage der AVBWas-

serV. Gründet der Aufgabenträger hingegen 

ein Wasserversorgungsunternehmen in privat-

rechtlicher Rechtsform oder bedient er sich 

bei seiner Aufgabenerfüllung eines privaten 

Dritten, findet ausschließlich die AVBWasserV 

Anwendung. 

Vor diesem Hintergrund haben sich in Deutsch-

land im Laufe der Zeit die folgenden drei Mo-

delle zur Gestaltung der Rechtsbeziehung zum 

Letztverbraucher herausgebildet: 

�� Öffentlich-rechtliche Wasserversorgung

Wasserversorgungssatzung mit Anschluss- 

und Benutzungszwang und öffentlich-

rechtlichen Benutzungsbedingungen nebst 

Beitrags- und Gebührensatzung über die 

Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte

�� Privatrechtliche Wasserversorgung

Zivilrechtliche Vertragsbeziehungen ohne 

Anschluss- und Benutzungszwang nach 

Maßgabe der AVBWasserV mit privatrecht-

lichen Entgelten

�� sog  Rumpfsatzungsmodell

Öffentlich-rechtliche Teilsatzung über An-

schluss- und Benutzungszwang und an-

sonsten privatrechtlicher Ausgestaltung 

nach AVBWasserV mit privatrechtlichen 

Entgelten

Kapitel 2 

Infobox 1: Betätigung in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform

Für eine Betätigung der Kommune in öffentlich-rechtlicher Rechtsform kommt die Bildung 

von Regie- und Eigenbetrieben, Anstalten öffentlichen Rechts, Zweckverbänden oder Was-

ser- und Bodenverbänden in Betracht. 

Wasserversorger in privatrechtlicher Rechtsform sind im Falle kommunaler Eigengesell-

schaften oder bei gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen mit Blick auf die Vorgaben des 

Gemeindewirtschaftsrechts meist als Kapitalgesellschaften in Form einer GmbH, einer 

GmbH & Co. KG oder aber auch als Aktiengesellschaft ausgestaltet. Unter einem gemischt-

wirtschaftlichen Unternehmen versteht man dabei ein Unternehmen, das gemeinsam von 

der öffentlichen Hand und privatwirtschaftlichen Gesellschaftern getragen wird. 

Bei einer Aufgabenübertragung auf einen privaten Dritten sind für einen Wasserversorger 

aber auch alle sonstigen privatrechtlichen Rechtsformen einschließlich der neuen Rechtsfor-

men, wie der Limited (Ltd.) oder der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), vorstell-

bar, in der Praxis derzeit jedoch ohne Relevanz. 
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Abbildung 1: Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Wasserversorgung

Quelle: Thüga Aktiengesellschaft (2009)

2.1 Rechtliche Grundlagen der  
 Wassergebührenkalkulation

Die gesetzlichen Grundlagen der (rein) öffent-

lich-rechtlichen Wassergebührenkalkulation er-

geben sich aus dem Kommunalabgabenrecht, 

das in den einzelnen Kommunalabgabenge-

setzen (KAG) der Bundesländer abschließend 

geregelt ist. Die konkrete Umsetzung der nach 

dem jeweiligen KAG zulässigen Gebührener-

hebung erfolgt dann durch die jeweilige Was-

serversorgungssatzung bzw. Beitrags- und 

Gebührensatzung. Dabei werden die Benut-

zungsgebühren regelmäßig in Form von ge-

brauchsabhängigen Mengengebühren und 

gebrauchsunabhängigen Grundgebühren er-

hoben.

Rechtliche Grundlagen der Wasserentgeltkalkulation Kapitel 2

Exkurs 1: Definition des Entgeltbegriffs in der Wasserversorgung

�� Entgelte stellen den Oberbegriff für alle Zahlungen dar, die zur Abgeltung von  

Lieferungen und Leistungen gefordert oder erbracht werden. 

�� Öffentlich-rechtliche Entgelte in der Wasserversorgung sind Anschlussbeiträge,  

Benutzungsgebühren, Kostenersatzansprüche für Haus- und Grundstücksanschlüsse 

etc. 

�� Privatrechtliche Entgelte in der Wasserversorgung sind Wasserpreise,  

Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten etc. 

�� Tarife sind dabei die für den Kundenkreis einheitlich festgelegten privatrechtlichen  

Preisregelungen für eine bestimmte Leistung. 

Privatrechtliche Wasserversorgung

 Grundlage: AVBWasserV

 Kalkulationsgrundlage:  
keine, indirekt Gleichheitsgrundsatz  
und Verursachungsgerechtigkeit

 Preisaufsicht: § 315 und Kartellrecht

 Wasserpreise  
(BKZ, Grundpreis, Arbeitspreis)

 BKZ kann nur einmalig erhoben werden

 BKZ bis zu 70 % der Kosten für die  
Versorgungsanlage

 Rechnungslegung (Preisrecht)

 Sonderkunden sind möglich

 Zahlung einer KA an die Kommune

 Kein Anschluss- und Benutzungszwang

Öffentlich-Rechtliche Wasserversorgung

 Grundlage: Satzung

 Kalkulationsgrundlage:  
Kommunalabgabengesetze  
der jeweiligen Bundesländer

 Preisaufsicht: Kommunalaufsicht

 Wassergebühren  
(Grundgebühr, Gebühr und Beitrag)

 Beitrag kann mehrmalig erhoben werden

 Beitrag bis zu 100 % der Kosten für die 
Versorgungsanlage

 Gebührenbescheid (Verwaltungsrecht)

 i. d. R. keine Sonderkunden möglich

 i. d. R. keine KA an die Kommune

 Anschluss- und Benutzungszwang
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Abgesehen von landesspezifischen Besonder-

heiten gelten aber in jedem Fall für die Kalku-

lation der Wasserbenutzungsgebühren immer 

drei grundlegende Prinzipien:

�� Das Äquivalenzprinzip verlangt ein ange-

messenes Verhältnis zwischen der Leistung 

der Wasserversorgung und der hierfür vom 

Kunden zu erbringenden Gegenleistung, der 

Benutzungsgebühr;

�� Das Gleichbehandlungsprinzip verlangt 

eine Gleichbehandlung von gleichen Sach-

verhalten, verbietet mithin eine willkürliche 

Ungleichbehandlung bzw. sachlich nicht ge-

rechtfertigte Behandlung einzelner Abneh-

mer oder Abnehmergruppen;

�� Das Kostendeckungsprinzip verlangt, dass 

das veranschlagte Gebührenaufkommen die 

voraussichtlichen Kosten der öffentlichen 

Wasserversorgungseinrichtung nicht über-

steigen, sondern regelmäßig decken soll.

Die Ermittlung der gebührenfähigen Kosten 

der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-

tung erfolgt gemäß den KAG der Länder 3) nach 

dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff. 

Zu diesen Kosten gehören regelmäßige Auf-

wendungen für die laufende Verwaltung und 

Unterhaltung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 

Personalkosten), Entgelte für in Anspruch ge-

nommene Fremdleistungen, Abschreibungen 

von den Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten oder Wiederbeschaffungs(zeit)werten, eine 

angemessene Verzinsung des aufgewandten 

Fremd- und / oder Eigenkapitals und Steuern. 

Bei der Bemessung des aufgewendeten Ka-

pitals können je nach gesetzlichen Vorgaben 

Beiträge und ähnliche Entgelte oder Zuwen-

dungen Dritter außer Betracht bleiben. Die 

Kosten müssen für die Leistungserbringung 

erforderlich sein. Der Ansatz von kalkulatori-

schen Kosten ist möglich.

Die Kostenermittlung hat regelmäßig für einen 

bestimmten Kalkulationszeitraum zu erfolgen. 

Dieser soll nach den KAG regelmäßig drei Jahre 

nicht übersteigen. Wie mit Kostenüberdeckung 

bzw. mit Kostenunterdeckung umzugehen ist, 

ergibt sich aus den jeweiligen gesetzlichen Re-

gelungen der KAG der Länder. Eine Übersicht 

hierzu finden Sie im Anhang 6.3.

Die Gebührenbemessung hat grundsätzlich 

nach dem tatsächlichen Umfang der Inan-

spruchnahme der öffentlichen Wasserver-

sorgungseinrichtung zu erfolgen (Wirklich-

keitsmaßstab); dies ist regelmäßig bei der 

Mengengebühr für den durch geeichte Was-

serzähler erfassten Wassergebrauch der Fall. 

Wenn das besonders schwierig oder wirt-

schaftlich nicht vertretbar ist, kann die Gebüh-

renbemessung auch nach einem Wahrschein-

lichkeitsmaßstab erfolgen, der aber nicht in 

einem offensichtlichen Missverhältnis zu der 

Inanspruchnahme der Einrichtung stehen 

darf. Hierbei sind nach der bundesdeutschen 

Rechtsprechung besondere Vorgaben einzu-

halten. 

Grundsätzlich erfolgt eine lineare Gebühren-

bemessung; Degression und Progression sind 

aber in Ausnahmefällen je nach KAG-Regelung 

zulässig. 

Zu beachten ist, dass es zwischen den ver-

schiedenen Regelungen in der jeweiligen län-

derspezifischen KAG wesentliche Unterschie-

de gibt (siehe Anhang 6.3). 

2.2 Rechtliche Grundlagen der  
 Wasserpreiskalkulation

Im Gegensatz zur öffentlich-rechtlichen Was-

serversorgung gibt es für das privatrechtliche 

Wasserversorgungsverhältnis keine gesetzli-

chen Vorgaben für die Erhebung und Kalkula-

tion von privatrechtlichen Wasserpreisen. Das 

Kapitel 2 

3) Vgl. bspw. § 8 Abs. 2 Satz 1 KAG Nordrhein-Westfalen oder § 5 Abs. 2 KAG Land Sachsen-Anhalt.
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Vertragsverhältnis wird zwar durch die gesetz-

lichen Bestimmungen der AVBWasserV gere-

gelt. Diese enthalten aber keine Vorgaben zur 

Wasserpreiskalkulation, sondern regeln nur die 

näheren Einzelheiten der Baukostenzuschuss-

erhebung, der Hausanschlusskostenerstat-

tung sowie sonstiger Kostenerstattungen (In-

betriebsetzungs-, Mahn- und Verzugskosten 

sowie Kosten der Einstellung und Wiederauf-

nahme der Wasserversorgung).

Die Gebührenkalkulations- und -bemessungs-

vorschriften der KAG gelten gesetzlich weder 

unmittelbar 4) noch entsprechend für privat-

rechtliche Wasserpreise. Allerdings sind nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

(BGH) 5) die für die Gebührenkalkulation gelten-

den Prinzipien des sog. öffentlichen Finanzge-

barens – Äquivalenz-, Gleichbehandlungs- 

und Kostendeckungsprinzip – auch bei der 

Kalkulation von Wasserpreisen entsprechend 

zu beachten. Aus der Rechtsprechung des 

BGH 6) folgt zudem, dass die in der öffentlich-

rechtlichen Wasserversorgung geltenden Ent-

geltstrukturen entsprechend in das privatrecht-

liche Wasserversorgungsverhältnis übertragen 

werden können. Denn insoweit dürfen nämlich 

im privatrechtlichen Wasserversorgungsver-

hältnis nur Entgelte erhoben werden, die auch 

bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung 

zulässig sind. Nicht zu beanstanden ist es da-

her, wenn die kommunalabgabenrechtlichen 

Kalkulationsvorgaben für Benutzungsgebüh-

ren auf freiwilliger Basis auf die Kalkulation von 

privatrechtlichen Wasserpreisen angewendet 

werden. 

Rechtliche Grundlagen der Wasserentgeltkalkulation Kapitel 2

4) Ausnahme: § 7 Abs. 9 KAG Rheinland-Pfalz.

5) Vgl. BGH, Urteil vom 26.11.1975, R+S 1976, S. 9 ff.; BGH, Urteil vom 25.03.1982, RdE 1982, S. 225 ff.  

und Bundesgerichtshof, Urteil vom 05.04.1984, VersR 1984, S. 1040 f.

6) Vgl. BGH-Urteil vom 26.11.1975, a.a.O.; BGH, Urteil vom 25.03.1982, a.a.O. und B, Urteil vom 05.04.1984, a.a.O.

Exkurs 2: Übertragbarkeit der betriebswirtschaftlichen Kalkulationsmethodik  
der Netzentgeltverordnungen auf die Wasserversorgung

Bei der Wasserpreiskalkulation müssen – anders als im Strom und Gasbereich – nach wie 

vor die Gesamtkosten der Wasserversorgung (Gewinnung, Aufbereitung, Transport, Spei-

cherung, Abrechnung und Verwaltung) berücksichtigt werden. Im Strom- und Gasbereich 

wird hingegen aufgrund der Entflechtung von Netz und Vertrieb zwischen den Kosten der 

Energielieferung, den jeweiligen Vertriebs- und Netzentgelten unterschieden. Für die natür-

lichen Monopole „Strom- und Gasnetze“ gibt es seit 2005 detaillierte Netzentgeltverord-

nungen (StromNEV / GasNEV) für die Kalkulation der Netznutzungsentgelte. Diese NEV 

enthalten Vorschriften für die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und 

für sämtliche kalkulatorische Berechnungen, einschließlich von Anlagengruppen und Nut-

zungsdauern. Gemäß der Analogie, dass es sich bei der Wasserversorgung auch um ein 

natürliches Monopol handelt, können die NEV daher Anhaltspunkte für die Methode der 

Wasserpreiskalkulationen liefern, soweit sie auf betriebswirtschaftlichen Grundsätzen beru-

hen und methodische Verfahren aufzeigen. Hierbei sind aber die Unterschiede im Detail zur 

Wasserversorgung zu beachten, in der es keine Trennung zwischen Netz und Vertrieb und 

keinen Wettbewerb in den Netzen (Netznutzung durch Dritte) gibt.
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3 Betriebswirtschaftliche Grundsätze für die Kostenkalkulation  
 von Wasserversorgungsunternehmen 

Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hin-

tergrund für die praktischen Ausführungen zur 

Wasserpreiskalkulation in Kapitel 4. Nach ei-

nem Überblick zu grundlegenden Konzepten 

und Definitionen aus der Betriebswirtschafts-

lehre werden mögliche Unternehmenserhal-

tungskonzeptionen im Vergleich dargestellt 

und hinsichtlich ihrer Eignung für Wasserver-

sorgungsunternehmen bewertet. Anschlie-

ßend werden die theoretischen Hintergründe 

für die Berechnung der kalkulatorischen Kos-

ten sowie die Ermittlung der Gesamtkosten 

gegliedert nach Kostenarten dargestellt. 

Vertiefende und zusammenfassende Darstel-

lungen finden sich in ergänzenden Exkursen 

und Infoboxen. Neben grundlegenden be-

triebswirtschaftlichen Quellen basiert dieses 

Kapitel im Besonderen auf den Erkenntnissen 

eines begleitenden wissenschaftlichen Gut-

achtens (siehe Anhang 6.1), das zur fachlichen 

Untermauerung dieses Leitfadens beauftragt 

wurde.

3.1 Betriebswirtschaftliche Grundsätze 
 und Begriffsbestimmungen 

Dieser Leitfaden zur Kalkulation von Trinkwas-

serpreisen richtet sich explizit auch an Nicht-

Ökonomen und liefert daher im Folgenden 

einen Überblick zu einigen grundlegenden 

Konzepten und Definitionen. 

Kapitel 3 

Abbildung 2: Teilschritte der Kostenrechnung

Kostenartenrechnung

erfasst sämtliche Kosten 
der Abrechnungsperiode, 
sowohl aufwandsgleiche 
als auch kalkulatorische 
Kosten

getrennter Ausweis fixer 
und variabler Kosten kann 
Grundlage für Tarifspal-
tung legen

Kostenartenrechnung ori-
entiert sich an der Wasser-
GuV; siehe Kapitel 4.2

Welche Kosten sind angefallen 

Kostenstellenrechnung

erfasst die Kosten für die 
betrieblichen Verantwor-
tungsbereiche (Zuord-
nung der Kosten auf die 
jeweiligen Kostenstellen 
direkt oder indirekt über 
Zuschläge)

Ò Betriebsabrechnungs-
bogen (BAB)

mögliche Hauptkosten-
stellen sind: Beschaffung / 
Gewinnung, Transport, 
Speicherung, Verteilung, 
Messung und Abrech-
nung, Qualität, Verwaltung 
und Vertrieb.

Kostenzuordnung auf 
Kostenstellen in der  
Praxis: siehe Kapitel 4.6

Wo sind Kosten angefallen

Kostenträgerrechnung

ermittelt die Gesamtkos-
ten für jeden Kostenträger 
in einer Abrechnungsperi-
ode bzw. die Stückkosten 
für jeden Kostenträger 

(bspw. für Tarifkunden und 
Sondervertragskunden)

Kostenträgerrechnung in 
der Praxis:  
siehe Kapitel 4.8 

 Wofür sind Kosten angefallen

1 2 3
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Kostenarten-, Kostenstellen- und  

Kostenträgerrechnung

Die Kalkulation von Trinkwasserpreisen ba-

siert auf den folgenden drei Teilschritten der 

Kostenrechnung: (1) Alle für die Trinkwasser-

versorgung anfallenden Kosten werden als 

Kostenarten erfasst (Kostenartenrechnung), 

diese werden nach dem Grund ihrer Entste-

hung (2) Kostenstellen zugeordnet (Kosten-

stellenrechnung) und schließlich als Grund-

lage für die Preisermittlung (3) den relevanten 

Kostenträgern zugewiesen (Kostenträger-

rechnung). 

Grundbegriffe des Rechnungswesens 

und deren Abgrenzung 

Im Rahmen der Kostenartenrechnung ist es 

notwendig eine Abgrenzung zwischen den 

Begriffen Aufwand und Kosten vorzunehmen. 

Begründet durch die unterschiedlichen Aufga-

ben von Finanzbuchhaltung und Kostenrech-

nung, weichen Aufwendungen und Kosten 

voneinander ab. Nicht alle handelsrechtlichen 

Aufwendungen sind ebenfalls Kosten im Sin-

ne der Kosten- und Leistungsrechnung. Auf 

der anderen Seite können weitere, in der Fi-

nanzbuchhaltung nicht erfasste Kosten für 

die Kostenrechnung ermittelt werden (Ò kal-

kulatorische Kosten, siehe Kapitel 3.3). Auch 

zwischen Erträgen / Erlösen und Leistungen 

muss unterschieden werden. 

Abgrenzung von Aufwand und Kosten 

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wer-

den Kosten allgemein als der bewertete sach-

zielbezogene Güterverzehr einer Rechnungs-

periode definiert.7) Der Kostenbegriff umfasst 

zunächst den gesamten Güterverzehr einer Pe-

riode. Durch die Berücksichtigung des Merk-

mals der Sachzielbezogenheit erfolgt eine 

Einschränkung des gesamten Verzehrs: D. h. 

Güterverzehr führt nur dann zu Kosten, wenn 

er unmittelbar mit dem unternehmerischen 

Sachziel, hier der Trinkwasserversorgung, in 

Zusammenhang steht. Stellt ein Unterneh-

men neben der Trinkwasserversorgung weitere 

Dienstleistungen wie beispielsweise Bäderbe-

triebe bereit, ergibt sich aus dem Ansatz der 

Sachzielbezogenheit, dass der handelsrecht-

liche Jahresabschluss des integrierten Unter-

nehmens in eine Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie in eine Bilanz für „Trinkwasser“ zu über-

führen ist (vgl. Kapitel 3.4). 

Die gesamten Aufwendungen setzen sich aus 

den neutralen Aufwendungen und den Zweck-

aufwendungen zusammen (s. Anhang 6.1):

�� Neutrale Aufwendungen bestehen aus 

Aufwendungen, denen keine Kosten ent-

sprechen, und Aufwendungen, die größer 

bzw. kleiner sind als die ihnen entsprechen-

den Kosten. Zu den Aufwendungen, die kei-

ne Kosten darstellen, zählen beispielsweise 

betriebsfremde Aufwendungen (z. B. eine 

Spende für einen wohltätigen Zweck). Peri-

odenfremde und betriebliche außerordentli-

che Aufwendungen (z. B. Umstrukturierung 

und Stilllegung von Betriebsteilen) stellen 

Aufwendungen dar, welche größer bzw. klei-

ner als die ihnen entsprechenden Kosten 

sind. Sie dürfen in die Kostenrechnung nur 

nach einer zeitlichen Verteilung eingehen, 

sofern sie dem Sachziel der Trinkwasserver-

sorgung dienen.

�� Zweckaufwendungen sind in der Regel be-

trieblich, ordentlich und periodenecht. Sie 

stellen aufwandsgleiche Kosten dar und flie-

ßen somit in die Kostenrechnung unverän-

dert ein. Sie werden auch als Grundkosten 

bezeichnet. Beispiele für Zweckaufwendun-

gen sind der Material- und Personalauf-

wand.

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für die Kostenkalkulation von Wasserversorgungsunternehmen Kapitel 3

7)  Schmalenbach, E. (1919): Selbstkostenrechnung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung,  

 13. Jahrgang, S. 270-273.
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Der Kostenanteil der neutralen Aufwendungen 

wird in der Kostenrechnung als Anderskosten 

berücksichtigt, die größer oder kleiner als die 

ihnen entsprechenden Aufwendungen sind. 

Ein Beispiel für Anderskosten sind kalkulato-

rische Abschreibungen (Kapitel 3.3.1). Die bi-

lanziellen Abschreibungen lehnen sich meist 

an die handelsrechtlichen- und steuerlichen 

Vorschriften an und müssen daher in der Kos-

tenrechnung durch kalkulatorische Abschrei-

bungen, die den wirtschaftlichen Wertverzehr 

widerspiegeln, ersetzt werden. Kalkulatorische 

Steuern stellen ebenfalls Anderskosten dar, da 

auch bei ihnen die tatsächlichen Kosten von 

den Aufwendungen abweichen können (Kapi-

tel 3.3.3).

Zusatzkosten sind Kosten, denen keine Auf-

wendungen gegenüberstehen. Zu diesen zäh-

len im Wesentlichen die Eigenkapitalzinsen 

(Kapitel 3.3.2). Anderskosten und Zusatzkos-

ten zusammen sind die kalkulatorischen Kos-

ten. Die Summe aus kalkulatorischen Kosten 

und aufwandsgleichen Kosten entspricht den 

Gesamtkosten, die für die Entgeltkalkulation 

maßgeblich sind.

In der öffentlichen Diskussion wird oftmals 

nicht hinreichend zwischen Kosten und Auf-

wand unterschieden. Obwohl ein Wasserver-

sorgungsunternehmen durch Entgelte seine 

Aufwendungen deckt, kann es durchaus sein, 

dass das Unternehmen nicht kostendeckend 

operiert. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 

wenn der Jahresüberschuss nicht ausreicht, 

um die risikoangepassten Eigenkapitalzinsen 

der Eigenkapitalgeber zu decken. Nur wenn 

ein nicht negativer Residualgewinn (d. h. die 

Erlöse abzüglich der Kosten inklusive der kal-

kulatorischen Kosten ergeben einen Wert grö-

ßer / gleich Null) vorliegt, kann von Kostende-

ckung gesprochen werden.

Kapitel 3 

Abbildung 3: Abgrenzung von Aufwendungen und Kosten

 

Quelle: Schmalenbach, E. (1919): Selbstkostenrechnung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 

Forschung, 13. Jahrgang.

Gesamte Aufwendungen

Neutrale Aufwendungen

Aufwendungen, 
denen keine 

Kosten  
entsprechen

Aufwendungen > 
oder < der ihnen 
entsprechenden 

Kosten

Zweckaufwen-
dungen

(Aufwendungen 
= Kosten)

Grundkosten

(Kosten =  
Auf- 

wendungen) Anderskosten

Kosten > oder < 
der ihnen  

entsprechenden 
Aufwendungen

Kalkulatorische Kosten

Kosten, denen 
keine  

Aufwendungen 
 entsprechen

Zusatzkosten

Gesamte Kosten
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Abgrenzung von Erträgen / Erlösen 

und Leistungen

Ausgangspunkt für die Ermittlung der kalku-

lationswirksamen Erträge/Erlöse sind die auf 

handelsrechtlichen Grundsätzen basierenden 

Ertragsrechnungen. Analog zur Abgrenzung 

von Aufwand und Kosten ist hier zwischen 

Ertrag und Erlösen zu differenzieren. Im be-

triebswirtschaftlichen Sinn bezeichnet der Er-

trag den Wertezuwachs eines Unternehmens, 

der nach dem Prinzip der Erfolgswirksamkeit 

einem bestimmten Jahr zugeordnet wird. Aus 

dem Unterschied zwischen Aufwand und Er-

trag ergibt sich der handelsrechtliche Gewinn.

Beispiele für Erlöse, die für die Preiskalkulation 

von den Kosten abgezogen werden müssen, 

sind (s. Anhang 6.1): 

�� Ertragswirksame Erlöse, die in den Grund-

erlösen enthalten sind, bspw. Standrohrmie-

ten oder Inkassoerträge.

�� Zusatzerlöse, denen keine Erträge gegen-

überstehen. Sie sind im wasserwirtschaftli-

chen Kontext in der Regel nicht relevant. 

�� Anderserlöse, d. h. Erlöse denen zwar ein 

Ertrag in der Finanzbuchhaltung gegenüber-

steht, der aber höher oder niedriger ist als 

die in der Erlösberechnung in Ansatz ge-

brachten Erlöse, bspw. könnten das Erträ-

ge aus der Auflösung von Zuschüssen für 

Investitionsmaßnahmen sein. Sie werden in 

der Regel unter den Sonderposten passiviert 

und entsprechend den Nutzungsdauern der 

Anlagengüter aufgelöst. Sofern die Auflö-

sung nicht oder nur teilweise ertragswirksam 

geschieht, handelt es sich um Anderserlöse 

bzw. Zusatzerlöse, erfolgt die Auflösung er-

tragswirksam, handelt es sich um Grunderlö-

se, die je nach Regelung in Abzug gebracht 

werden können oder – wenn z. B. in gesetz-

lichen Regelwerken die Finanzierungsfunk-

tion von der Abnutzungsfunktion getrennt 

wird – nicht in Abzug zu bringen sind.

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für die Kostenkalkulation von Wasserversorgungsunternehmen Kapitel 3

Abbildung 4: Abgrenzung von Erträgen und Erlösen

Quelle: Schmalenbach, E. (1919): Selbstkostenrechnung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 

Forschung, 13. Jahrgang.
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Für die Trinkwasserpreiskalkulation ist weiter-

hin zu prüfen, ob die Kalkulation Leistungen 

in den Erträgen/Erlösen enthält, die das Was-

serversorgungsunternehmen über Beiträge 

und sonstige Zahlungen Dritter erhält. Diese 

werden nur dann kostenmindernd abgesetzt, 

wenn die entsprechenden Kosten in der Kalku-

lation berücksichtigt wurden. Hierzu sind zwei 

Methoden denkbar. Wenn die Kosten, die für 

die Erbringung der Leistung anfallen, den Er-

lösen aus Beiträgen und sonstigen Zahlungen 

Dritter entsprechen, können diese Erlöse kos-

tenmindernd abgesetzt werden. Wenn eine sig- 

nifikante Diskrepanz zwischen ihnen besteht, 

sollten diese Erlöse und die dazugehörigen 

Kosten separat erfasst werden. 

3.2 Konzeptionen der Unternehmens- 
 erhaltung

In der Betriebswirtschaftslehre werden zwei 

grundlegende Konzeptionen der Unterneh-

menserhaltung unterschieden: die Kapitaler-

haltung (Nominal- und Realkapitalerhaltung) 

und die Substanzerhaltung (Brutto- und Net-

tosubstanzerhaltung). 

Die Ansätze zur Kapitalerhaltung basieren auf 

einer Betrachtung der Kapitalseite und ver-

folgen den Erhalt des Gesamtkapitals. Unter 

der nominellen Kapitalerhaltung soll das in 

Euro gemessene Kapital des Unternehmens 

von Periode zu Periode gleichbleiben. Die re-

ale Kapitalerhaltung zielt dagegen darauf 

ab, die Kaufkraft des Kapitals auch in einem 

inflationären Umfeld zu erhalten. Für Wasser-

versorgungsunternehmen, die in einem sich 

wandelnden Umfeld operieren, deren Anlage- 

und Umlaufvermögen dem Werteverzehr durch 

Inflation ausgesetzt ist und deren Leistungsfä-

higkeit zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein 

muss um Versorgungssicherheit und Qualität 

zu gewährleisten, sollte daher die reale Ka-

pitalerhaltung maßgebend sein (Hern et al. 

(NERA) 2012).

Wird auf eine Substanzerhaltung abgestellt, 

betrachtet man die Vermögensseite und ver-

folgt das Ziel des Güterersatzes, d. h. die Leis-

tungsfähigkeit des Wasserversorgers zur Wie-

derbeschaffung einer Anlage nach dem Ende 

der Nutzungsdauer soll sichergestellt wer-

den. Dabei kann in der Theorie auf die Sub-

stanzerhaltung des Gesamtvermögens (Brut-

tosubstanzerhaltung) oder auf das durch 

Eigenkapital finanzierte Vermögen (Nettosub-

stanzerhaltung) abgestellt werden. 

Wird bei der Preiskalkulation Zinsaufwand für 

Fremdkapital den aufwandsgleichen Kosten 

zugeordnet, ist nur eine Nettobetrachtung der 

Kapital- bzw. der Substanzerhaltung möglich. 

Bei einer Bruttobetrachtung und gleichzeitiger 

Berücksichtigung von (nominalen) Zinskosten 

käme es zu einer Doppelanrechnung der Infla-

tion. Wird bei der Kalkulation der Zinsaufwand 

den aufwandsgleichen Kosten zugeordnet, 

kommt daher nur das Verfahren der Nettosub-

stanzerhaltung in Betracht. 

Eine detaillierte Diskussion der Vor- und Nach-

teile beider Grundkonzeptionen zur Unterneh-

menserhaltung findet sich im begleitenden 

Gutachten zu diesem Leitfaden (vergleiche 

Anhang 6.1, Kapitel 4 und nachfolgende). Auf 

Basis einer umfassenden Analyse und Bewer-

tung kommt das Gutachten zu dem Schluss, 

dass sowohl die Realkapitalerhaltung als auch 

die Nettosubstanzerhaltung als sachgerechte 

Konzepte zur Sicherstellung des Unterneh-

menserhalts grundsätzlich herangezogen wer-

den können. 

Im Rahmen des Gutachtens werden je zwei 

Varianten der Realkapitalerhaltung (RKE-An-

satz 1 und RKE-Ansatz 2) und der Nettosub-

stanzerhaltung (NSE-Ansatz 1 und NSE-An-

satz 2) im Hinblick auf ihre jeweiligen Stärken 

und Schwächen untersucht. Diese Ansätze 

werden in den Exkursen 3 und 4 kurz zusam-

mengefasst. 

Kapitel 3 
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Infobox 2: Begriffsdefinitionen

Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK): Nach § 255 (1) Handelsgesetzbuch (HGB) 

umfassen Anschaffungskosten die „Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermö-

gensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit 

sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungs-

kosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. An-

schaffungspreisminderungen sind abzusetzen.“ 

Herstellungskosten sind nach § 255 (2) HGB „Aufwendungen, die durch den Verbrauch 

von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung, Erweiterung oder 

Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die 

Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fer-

tigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch 

die Fertigung veranlasst ist. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für 

soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Al-

tersversorgung dürfen eingerechnet werden, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung 

entfallen. Forschungs- und Vertriebskosten dürfen nicht in die Herstellungskosten einbezo-

gen werden.“

Wiederbeschaffungswert (WBW): Der Wiederbeschaffungswert stellt den Wert dar, der am 

Ende der Nutzungsdauer eines bestehenden Vermögensgegenstandes für einen anderen 

Vermögensgegenstand gleicher Art bereitgestellt werden muss. (Ò „Was muss in der Zu-

kunft für einen vergleichbaren Gegenstand gezahlt werden“). 

Tagesneuwert (TNW): Der Tagesneuwert umfasst den unter Berücksichtigung der techni-

schen Entwicklung maßgeblichen Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. 

Dieser wird in der Regel durch Indizierung ermittelt.

Abbildung 5: Unternehmenserhaltungskonzepte

Quelle: Basierend auf Hern et al. (NERA) (2012).

Nominell

Leistungsfähig-
keit ist gewahrt, 
wenn in Euro 
bemessenes 
Gesamtkapital 
von Periode zu 
Periode gleich-
bleibt.

Unternehmenserhaltungskonzepte

Kapitalerhaltung Substanzerhaltung

Real

Leistungsfähig-
keit ist gewahrt, 
wenn Kaufkraft 
des Gesamtka-
pitals in Zeiten 
schwankender 
(steigender) 
Preise gewahrt 
bleibt.

Brutto

Leistungs-
fähigkeit ist 
gewahrt, wenn 
die Erhaltung 
des Vermögens 
gemessen in 
Gütereinheiten 
erhalten bleibt.

Netto

Leistungsfähig-
keit ist gewahrt, 
wenn die 
Erhaltung des 
durch Eigenka-
pital finanzier-
ten Vermögens 
gemessen in 
Gütereinheiten 
erhalten bleibt.
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Exkurs 3: Die Varianten RKE-Ansatz 1 und RKE-Ansatz 2 in Kürze

Die Variante zur Realkapitalerhaltung „RKE-Ansatz 1“ stellt auf historische Anschaffungs-

werte und einen nominalen Zinssatz (d. h. mit Inflationsausgleich) ab. Bei der Variante „RKE-

Ansatz 2“ werden die Anschaffungswerte mit der allgemeinen Preissteigerungsrate wieder-

bewertet und ein realer Zinssatz (d. h. ohne Inflationsausgleich) verwendet. Die Verwendung 

des RKE-Ansatzes 2 (indexierte AHK) führt im Gegensatz zum RKE-Ansatz 1 (historische 

AHK) zu einer gleichmäßigeren intergenerationellen, also heutige wie auch zukünftige Gene-

rationen betreffende, Verteilung realer Abschreibungskosten.

Bewertung von Vermögen und Abschreibungen bei Realkapitalerhaltung

RKE-Ansatz 1 bewertet Abschreibungen auf Basis historischer Anschaffungs- und Her-

stellungskosten  Die Belastung eines möglichen höheren Wiederbeschaffungspreises müs-

sen die Konsumenten tragen, für die die beschaffte Anlage Leistungen bringt. RKE-Ansatz 2 

(indexierte AHK) ermittelt die Abschreibungen auf Basis des mit der allgemeinen Inflationsra-

te wiederbewerteten Vermögens. Die realen Abschreibungskosten bleiben somit wertmäßig 

über die Nutzungsdauer der Anlage konstant.

Reale wertmäßige Veränderungen des Eigenkapitals werden bei beiden Ansätzen in der han-

delsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erfasst:

�� RKE-Ansatz 1 erreicht das Erhaltungsziel der Realkapitalerhaltung rein über den nomina-

len Zinssatz. Die nominalen Zinskosten sind in den Erlösen enthalten und werden somit in 

der GuV erfasst. 

Tabelle 1: Vergleich der Ansätze RKE-1 und RKE-2

RKE-Ansatz 1
(historische AHK)

RKE-Ansatz 2 
(indexierte AHK)

Bewertung Vermögen 
und Abschreibungen

Historische Anschaffungs- 
und Herstellungskosten 
(AHK)

Wiederbewertung mit 
Verbraucherpreisinflation 
(VPI)

Bestimmung 
Zinssatz

Nominaler Zinssatz Realer Zinssatz
(Nominaler Zinssatz – VPI)

Thesaurierung von  
Zahlungsrückflüssen 
zur Erhaltung der realen 
Kaufkraft des Eigen-
kapitals

Im nominalen Zinssatz 
vergütete Inflationsprämie

Inflationsprämie, die sich 
aufgrund der Wiederbe-
wertung des Anlagenver-
mögens auf Basis von VPI 
ergibt

Gemäß Realkapital-
erhaltung „entziehbarer 
Gewinn“

Reale Rendite auf das 
investierte Eigenkapital

Ausschüttung des 
handelsrechtlich ermittelten 
Jahresüberschusses

Quelle: Hern et al. (NERA) (2012).

Fortsetzung S. 21
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�� RKE-Ansatz 2 erreicht den zum Erhalt der realen Kaufkraft des Eigenkapitals nötigen In-

flationsausgleich durch die Wiederbewertung des Anlagenvermögens mit der allgemeinen 

Verbraucherpreisinflationsrate. Veränderungen, die zu einer realen Wertsteigerung bzw. zu 

einem realen Werteverlust des Eigenkapitals führen, werden in der GuV erfasst. 

Kommt RKE-Ansatz 2 (indexierte AHK) zur Anwendung, ist zu beachten, dass aufgrund der 

inflationsbedingten Wertsteigerung des Vermögens zur Substanzerhaltung notwendige Er-

löse auftreten können, deren zusätzliche Besteuerung vergütet werden muss (siehe auch 

Kapitel 3.4.3).

Quelle: Hern et al. (NERA) (2012).

Exkurs 4: Die Varianten NSE-Ansatz 1 und NSE-Ansatz 2 in Kürze

Beide NSE-Ansätze bewerten die Anlagenwerte jährlich neu (z. B. durch Indexierung mit 

anlage-spezifischen Indizes) und berechnen die Zinsen anhand eines realen Zinssatzes. 

NSE-Ansatz 1 verwendet zur Berechnung des realen Zinssatzes die allgemeine Inflation, 

während NSE-Ansatz 2 auf der anlagenspezifischen Inflation basiert.

In der praktischen Anwendung der Nettosubstanzerhaltung bietet der NSE-Ansatz 1 (Re-

alzinssatz anhand allgemeiner Inflation) den Vorteil der einfacheren Berechnung des realen 

Zinssatzes. Wird der NSE-Ansatz 2 („Realzinssatz“ anhand anlagenspezifischer Inflation) 

verwendet, muss der Realzinssatz anhand der gewichteten anlagespezifischen Inflationsra-

ten bestimmt werden, wobei die Gewichtung nach der unternehmensindividuellen Zusam-

mensetzung des Sachanlagevermögens berechnet werden muss (vgl. hierzu Abschnitt 3.4.2 

und Kapitel 4).

Tabelle 2: Vergleich der Ansätze NSE-1 und NSE-2

NSE-Ansatz 1 NSE-Ansatz 2

Bewertung Vermögen  
und Abschreibungen

Wiederbewertung zu TNW Wiederbewertung zu TNW

Bestimmung 
Zinssatz

Realer Zinssatz  
(nominaler Zinssatz – VPI)

Realer Zinssatz 
(nominaler Zinssatz – anla-
genspezifischer Index)

Thesaurierung von  
Zahlungsrückflüssen 
zur Erhaltung der realen 
Kaufkraft des Eigen-
kapitals 

Abschreibung auf Basis von 
TNW

Abschreibung auf Basis 
von TNW

Gemäß Realkapitaler-
haltung „entziehbarer 
Gewinn“

Reale Rendite auf das zu 
TNW bewertete Anlagen-
vermögen

Anlagenspezifische „reale“ 
Rendite auf das zu TNW 
bewertete Anlagenvermögen

Quelle: Hern et al. (NERA) (2012).

Fortsetzung S. 22
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Wie die im begleitenden Gutachten durchgeführte kriteriengestützte Bewertung und der 

Vergleich der Erhaltungsansätze belegen, eignet sich der NSE-Ansatz 2 besser für die 

nachhaltige Sicherung der Kapitalanziehung bei Wasserversorgungsunternehmen als der 

NSE-Ansatz 1. Beim NSE-Ansatz 1 können z. B. erhebliche Verluste auftreten, wenn die an-

lagenspezifische Inflation geringer ist als die allgemeine Inflationsrate. Der NSE-Ansatz 2 

hat dementsprechend den Vorteil, dem Unternehmen einen stabileren Kapitalrückfluss zu 

garantieren. 

 

Bewertung von Vermögen und Abschreibungen bei Nettosubstanzerhaltung

Über die Wiederbewertung von Vermögensgegenständen bei Zugrundelegung anlagenspe-

zifischer Tagesneuwerte wird das Erhaltungsziel der Nettosubstanzerhaltung, nämlich der 

gütermäßige Erhalt des Eigenkapitals, erreicht. Abschreibungen werden folglich auf Basis 

von Wiederbeschaffungszeitwerten bestimmt. Somit bleiben die gütermäßigen Abschrei-

bungskosten im Zeitverlauf konstant und spiegeln den gütermäßigen Werteverzehr in jeder 

Abrechnungsperiode wider. 

NSE-Ansatz 1 (Realzinssatz anhand allgemeiner Inflation) und NSE-Ansatz 2 („Realzinssatz“ 

anhand anlagenspezifischer Inflation) unterscheiden sich hinsichtlich der Berechnung des 

„realen“ Zinssatzes. Ansatz 1 berechnet den realen Zinssatz auf Basis der allgemeinen Ver-

braucherpreisinflation, während Ansatz 2 einen anlagenspezifischen „realen“ Zinssatz ver-

wendet. Ansatz 1 und 2 sind dann identisch, wenn die anlagenspezifische Inflationsrate der 

allgemeinen Verbraucherpreisinflationsrate entspricht, was aber in der Regel nicht zu beob-

achten bzw. zu erwarten ist. Weicht die anlagenspezifische Inflationsrate von der allgemeinen 

Verbraucherpreisinflationsrate ab, kommt es zu realen wertmäßigen Vermögensänderungen, 

die aber nicht in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erfasst werden.

Weiter bleibt festzuhalten, dass die Wiederbewertung von Vermögensgegenständen durch 

anlagenspezifische Indizes das Risiko von Kontroversen mit den Aufsichtsbehörden bietet, 

welche Indizes sachgerecht sind. Dies ist ein Nachteil der NSE-Ansätze gegenüber den RKE-

Ansätzen.

Quelle: Hern et al. (NERA) (2012).

8) Die Bewertung der Ansätze basiert auf einer vergleichenden Analyse der folgenden Kriterien: Kapitalanziehung, Stabili- 

 tät und Transparenz der Preise und Optimierung des Verbrauchs (siehe Anhang 6.1, Hern et al. (NERA) 2012, Kapitel 4). 

Das begleitende Gutachten (Hern et al. (NERA) 

(2012), siehe Anhang 6.1) kommt nach einer 

umfassenden Analyse zu dem Schluss, dass 

grundsätzlich sowohl die Realkapitalerhal-

tung als auch die Nettosubstanzerhaltung 

geeignete Ansätze zur Unternehmenserhal-

tung von Wasserversorgungsunternehmen 

darstellen. 8) 

Im Ergebnis kommen die Gutachter zu der 

Auffassung, dass der RKE-2 Ansatz die bes-

te Alternative darstellt, da er die Kapitalanzie-

hung gewährleistet und auch dann die nötigen 

Kapitalrückflüsse generiert, wenn die allgemei-

ne Inflation und die anlagenspezifische Infla-

tion auseinanderfallen. Darüber hinaus bietet 

dieser Ansatz wenig Angriffsfläche für Kontro-
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versen über die Sachgerechtigkeit der anzu-

wendenden Indizes. Bei der Verwendung des 

jeweiligen Ansatzes ist darauf zu achten, dass 

die stringente Anwendung nur jeweils eines 

Ansatzes erfolgt. Eine Mischung der Ansätze 

ist nicht vorzunehmen.

3.3 Ermittlung kalkulatorischer Kosten

Die gewählte Konzeption der Unternehmenser-

haltung ist entscheidend für die Ermittlung kal-

kulatorischer Kosten. 

3.3.1 Kalkulatorische Abschreibung

In der Bilanzrechnung sowie der Kosten- und 

Erlösrechnung erfassen Abschreibungen den 

Werteverzehr von Anlagengütern sowie die  

außerplanmäßige Wertminderung bei Gütern 

des Anlage- oder Umlaufvermögens.

Die bilanziellen Abschreibungen lehnen sich 

meist an die handelsrechtlichen und steuer-

rechtlichen Vorschriften an und müssen des-

halb in der Kostenrechnung durch kalkulato- 

rische Abschreibungen, die den wirtschaftlichen 

Werteverzehr widerspiegeln, ersetzt werden. 

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für die Kostenkalkulation von Wasserversorgungsunternehmen Kapitel 3

Infobox 3: Kalkulatorische Kostenarten

Als kalkulatorische Kosten werden Kosten bezeichnet, die eigens für die Kostenrechnung 

berechnet werden. Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein direkter Aufwand ge-

genübersteht oder die nicht direkt einer Aufwandsart der Finanzbuchhaltung entsprechen, 

die aber ökonomische Kosten bei der Leistungserstellung widerspiegeln. Sie umfassen An-

derskosten, d. h. Kosten, denen Aufwand in anderer Höhe gegenübersteht, abweichende 

Wertansätze, und Zusatzkosten, d. h. Kosten, denen in der Finanzbuchhaltung kein Auf-

wand gegenübersteht, bspw. kalkulatorische Zinsen für das Eigenkapital2) (siehe auch Kapi-

tel 3.1, Definitionen und Abbildung 2).

Für die Kalkulation von Trinkwasserpreisen sind insbesondere die folgenden kalkulatorischen 

Kostenarten relevant:

�� Kalkulatorische Abschreibungen

�� Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen

�� Kalkulatorische Steuern

�� Kalkulatorische Konzessionsabgabe

�� Kalkulatorische Wagnisse 

 

Aufgrund der hohen Kapitalintensität der Trinkwasserversorgung können die kalkulatori-

schen Kosten einen beträchtlichen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen, sodass ihnen 

eine besondere Bedeutung zukommt. Die Grundlagen für die Ermittlung kalkulatorischer 

Kosten werden nachfolgend dargestellt. Leitlinien für die Anwendung und Berechnung in der 

Praxis liefert Kapitel 4.

9) Joos-Sachse, T. (2006): Controlling, Kostenrechnung und Kostenmanagement:  

 Grundlagen – Instrumente – neue Ansätze, GWV Fachverlage, Wiesbaden.
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Abschreibungen bilden neben Zinsen die wich-

tigsten durch den Einsatz von Anlagengütern 

entstehenden Kostenarten. Sie besitzen in der 

Praxis, insbesondere in Unternehmen mit ei-

nem großen Anlagenbestand, wie es bei Was-

serversorgungsunternehmen der Fall ist, eine 

zentrale Rolle und wirken sich damit stark auf 

die Preiskalkulation aus.

Die Bewertung des der Abschreibung zugrun-

de liegenden Anlagevermögens erfolgt dabei in 

Abhängigkeit des jeweils gewählten Verfahrens 

der Kapital- bzw. Substanzerhaltung zu Nomi-

nalwerten oder zu Wiederbeschaffungswerten 

(vgl. Kapitel 3.2). 

Für Kalkulationszwecke kommt die lineare 

Abschreibung zur Anwendung. Anlagen, die 

stillgelegt oder nicht abnutzbar (erneuerungs-

bedürftig) sind, werden nicht abgeschrieben. 

Vollständig abgeschriebene Anlagengegen-

stände, die noch betrieblich genutzt werden, 

sollten als Anhaltewerte berücksichtigt werden.

3.3.2 Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen

Zu den die Wasserentgelte bestimmenden 

Kosten gehört auch eine angemessene Verzin-

sung des eingesetzten Kapitals (Ò Infobox 4). 

Grundlage für die Berechnung der Verzinsung 

ist das im Unternehmen gebundene betriebs-

Kapitel 3 

Infobox 4: Notwendigkeit einer Eigenkapitalverzinsung

In der Theorie lässt sich die Notwendigkeit der Eigenkapitalverzinsung mit den sogenann-

ten Opportunitätskosten begründen. Unter den Opportunitätskosten versteht man nicht re-

alisierte Gewinne einer weiteren Handlungsalternative, wie beispielsweise die Anlage des 

Eigenkapitals am Kapitalmarkt zum Kapitalmarktzins. So könnte der kommunale Eigner des 

Wasserversorgungsunternehmens das im Unternehmen eingesetzte Eigenkapital alternativ 

für eine andere Investition nutzen oder am Kapitalmarkt anlegen. 

Aus kapitalmarkttheoretischer Sicht ist das relevante ökonomische Risiko der „Wasserver-

sorgung“ unabhängig vom Kapitalgeber. Das bedeutet, dass auch eine Kommune dieses 

Risiko nicht vermeiden kann. Wird daher auf die Berücksichtigung risikoadäquater kalkulato-

rischer Eigenkapitalzinsen in der Wasserpreiskalkulation verzichtet, findet de facto eine im-

plizite Verlagerung des Risikos vom Nutzer der Infrastruktur auf den Steuerzahler statt. Die-

ser muss in dem Maße für zusätzlich aufgenommene (bzw. nicht zurückgezahlte) Schulden 

aufkommen, in dem das von der Kommune im Wasserversorgungsunternehmen eingesetzte 

Eigenkapital nicht risikoadäquat verzinst wird. 

Zudem kann eine nicht risikoadäquate Kapitalverzinsung zu einer ineffizienten Ressourcen-

allokation führen. Zusätzliche Betriebskosten werden hinreichend vergütet, weil sie i.d.R. 

vollständig an die Verbraucher durchgereicht werden, was zu einer Bevorzugung von dau-

erhaft betriebskostenintensiven Lösungen im Gegensatz zu einmalig investitionsintensiven 

(d. h. von kapitalkostenintensiven) Lösungen führt. 

Durch den Ansatz kalkulatorischer Zinsen wird der Wert der alternativen Verwendungsmög-

lichkeiten des im Unternehmen eingesetzten Kapitals zum Ausdruck gebracht. Außerdem 

hilft er dabei, unterschiedlich finanzierte Unternehmen hinsichtlich ihrer Ertragskraft ver-

gleichbar zu machen. 

Quelle: BDEW (Eckpunktepapier einer Wasserentgeltkalkulation, 2010) und Anhang 6.1. 
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notwendige Kapital. Es bezeichnet das im Un-

ternehmen eingesetzte Kapital (Fremd- und 

Eigenkapital), soweit es zur Erfüllung des Be-

triebszweckes notwendig ist. 

Das methodische Vorgehen zur Berechnung 

der Verzinsungsbasis ist abhängig davon, wel-

che Unternehmenserhaltungskonzeption ge-

wählt wird. Für die Ermittlung einer adäquaten 

Verzinsungshöhe stehen verschiedene metho-

dische Ansätze zur Verfügung. Diese werden 

im Folgenden kurz erläutert und hinsichtlich 

ihrer Eignung für die Anwendung auf deutsche 

Wasserversorgungsunternehmen bewertet. 

In Kapitel 4 werden diese theoretischen 

Grundlagen zur Berechnung kalkulatorischer 

Eigenkapitalzinsen anhand von praktischen 

Beispielen illustriert und mit Rechenbeispielen 

konkretisiert. 

3.3.2.1 Ermittlung der Verzinsungsbasis

Das Vorgehen zur Ermittlung der Verzinsungs-

basis wird beeinflusst von der Wahl der Kal-

kulationsmethode (Realkapitalerhaltung bzw. 

Nettosubstanzerhaltung). Während das be-

triebsnotwendige Vermögen im Rahmen der 

Realkapitalerhaltung zu historischen An-

schaffungs- und Herstellungskosten bewer-

tet und im Falle des RKE-2 Ansatzes mit der 

allgemeinen Preisentwicklung fortgeschrieben 

wird, findet im Falle der Nettosubstanzerhal-

tung eine Bewertung des betriebsnotwendi-

gen Vermögens zu Wiederbeschaffungswer-

ten bzw  Tagesneuwerten statt. 

Entsprechend muss die Verzinsungsbasis in 

Abhängigkeit des jeweiligen Verzinsungskon-

zepts berechnet bzw. bewertet werden.

 

Exkurs 5: Betriebsnotwendiges Kapital

Die Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals ist Voraussetzung für die Berechnung 

kalkulatorischer Zinsen. Ausgehend von der Aktivseite der Bilanz wird vom betriebsnot-

wendigen Vermögen (Anlagevermögen und Umlaufvermögen) das Abzugskapital ab-

gezogen und so das betriebsnotwendige Kapital ermittelt. Das Anlagevermögen ist mit 

seinen Restbuchwerten anzusetzen. Das Abzugskapital umfasst Passivposten der Bilanz, 

die dem Unternehmen ohne Berechnung von Zinsen zur Verfügung gestellt wurden (bspw. 

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen aus Kundenentgelten, siehe Abbildung 6 auf 

S.  26/27). 

Fortsetzung S. 26
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Nachfolgend werden die einzelnen Bestandteile der Abbildung 5 näher erläutert:

 

Betriebsnotwendiges Vermögen

Anlagevermögen

Ansatz der kalkulatorischen Restbuchwerte der immateriellen Vermögensgegenstände und 

des Anlagevermögens aus der Bilanz (je nach Unterhaltungsansatz) unter Beachtung: 

�� des Abzugs von Teilen des von anderen Sparten mitgenutzten Anlagevermögens, 

�� des Zusatzes von steuerlich veranlassten Sonderabschreibungen, die in den Jahren ihres 

Ansatzes durch die lineare kalkulatorische Abschreibungsmethode nicht verdient wurden, 

�� des Abzugs nicht betriebsnotwendiger Anlagen.

Kapitel 3 

Abbildung 6: Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals

Quelle: Basierend auf Berliner Wasserbetriebe, Grundlagen der Tarifkalkulation, 2007.
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10) BGH, Beschluss vom 14. August 2008 – KVR 39/07 – OLG Düsseldorf: „Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen 

sind bei der Ermittlung des nach § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV zu verzinsenden betriebsnotwendigen Eigenkapitals nach 

§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StromNEV nach den für Neuanlagen geltenden Grundsätzen zu berücksichtigen.“

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau können im Anlagevermögen direkt berücksich-

tigt10) oder alternativ vom Sachanlagevermögen abgezogen und über aktualisierte Bauzeit-

zinsen einbezogen werden. 

Umlaufvermögen

Ansatz der Vorräte, Forderungen und der Schecks bzw. des Kassenbestandes der Sparte 

unter Beachtung:

�� des Abzugs von Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

�� des Abzugs von Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-

hältnis besteht

�� des Abzugs von Forderungen gegenüber dem Gesellschafter und / oder Gewährträger

�� sonstiger Forderungen und Vermögensgegenstände gegenüber Dritten  

(z. B. aus Mieten und Pachten oder aus Betriebsführungen)

soweit diese nicht dem Kostenträger Wasserversorgung/Tarifkunden zuzuordnen sind.

 

Abzugskapital

Investitions- und sonstige Zuschüsse sowie Kapitalzuschüsse. Wurden die Anlagen im Bau 
vom Sachanlagevermögen bereits abgezogen (siehe oben), ist eine entsprechende Bereini-
gung der Zuschüsse erforderlich. Wenn vom steuerlich (handelsrechtlichen) Wahlrecht der 
100%-igen ertragswirksamen Auflösung im Jahr des Zuschusses Gebrauch gemacht wurde 
sind diese kalkulatorisch wieder anzusetzen und entsprechend der Ermittlung der Abschrei-
bungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufzulösen.

Die sonstigen Rückstellungen sind nur dann abzuziehen, wenn die Position bereits Bestand-
teil der Preise ist. In diesem Fall sind die Einnahmen Bestandteil des Vermögens. Bei nicht 
planbaren Geschäftsvorfällen fehlt die Einnahme über den Preis und somit muss das be-
triebsnotwendige Vermögen nicht reduziert werden. Bei jeder Rückstellung sollten folgende 

Prüfungen vorgenommen werden:

Werden beide Prüfschritte mit ja beantwortet, ist die Rückstellung im Abzugskapital anzusetzen.

Ist die Rückstellung betriebsnotwendig?  
Ist sie in der Wasserpreiskalkulation angesetzt worden?

Nein Kein Abzug

Prüfschritt 1

Ist die Rückstellung unverzinslich?

Prüfschritt 2

Rückstellung ist im Abzugskapital anzusetzen

Ja

Ja
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Ermittlung des Anlagevermögens

Wird die Methode der Realkapitalerhaltung 

angewandt, bilden die historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten (AHK) den 

Ausgangspunkt für die Ermittlung der Verzin-

sungsbasis. Kann auf Daten zu tatsächlichen 

AHK in Form eines Sachanlageregisters im 

Rahmen der Finanzbuchhaltung zurückgegrif-

fen werden, gestaltet sich die Ermittlung der 

Verzinsungsbasis einfach. Wird der Ansatz 

RKE-2 angewendet (indexierte AHK), müssen 

die auf Basis der AHK ermittelten Vermögens-

werte zusätzlich anhand der jährlichen Preis-

steigerungsrate der allgemeinen Verbrau-

cherpreise angepasst werden. Die nötigen 

Bezugsdaten hierfür liefern bspw. die um-

fassenden Datenbestände des Statistischen 

Bundesamtes.

Kapitel 3 

Infobox 5: Abzugskapital: erläuternde Beispiele

Beispiel 1: Rückstellung für die Kosten des Jahresabschlussprüfers

�� Prüfschritt 1 Ò Ist im Wasserpreis als Aufwand eingepreist und wäre deshalb in das 

Abzugskapital aufzunehmen.

�� Prüfschritt 2 Ò Die Forderung ist unverzinslich. Sie ist daher dem Abzugskapital auch 

zuzuordnen.

 

Beispiel 2: Rückstellungen für Altersteilzeit und Vorruhestand

�� Prüfschritt 1 Ò Im Wasserpreis werden nicht die Zuführungen zur Rückstellung, son-

dern die Inanspruchnahmen kalkuliert, um der Periodengerechtigkeit des Ansatzes von 

Kosten zu entsprechen. Die Rückstellung ist kein Abzugskapital, da sie mit ihrem Be-

stand bisher nicht im Wasserpreis „verdient“ wurde.

 

Beispiel 3: Ertragssteuerrückstellung 

�� Prüfschritt 1 Ò Die Rückstellung resultiert aus mit dem Wasserpreis erzielten Über-

schüssen. Sie wäre daher dem Abzugskapital zuzuordnen.

�� Prüfschritt 2 Ò Die Rückstellung ist verzinslich. Sie ist daher im Abzugskapital insge-

samt nicht anzusetzen.

 

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen stehen den im betriebsnotwendigen Vermögen 

enthaltenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber und sollten sich nur 

auf die Leistungen aus der Wasserversorgung beziehen.

Sonstige Verbindlichkeiten werden nur dann abgezogen, wenn sie unverzinslich und dem 

Kostenträger Wasserversorgung und nicht Dritten zuzuordnen sind. Teilweise werden un-

ter den sonstigen Verbindlichkeiten zinsverbilligte Darlehen des Bundesministeriums für Fi-

nanzen oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgewiesen. Da diese zinstragend sind, 

werden sie nicht im Abzugskapital berücksichtigt. Weiterhin kann es Verbindlichkeiten aus 

Geschäftsvorfällen geben, die Drittkostenträger (z. B. aus Mietvorauszahlungen) betreffen. 

Diese sind ebenfalls kein Abzugskapital.
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Sofern die historischen AHK für einzelne (Teil-)

Anlagen nicht vorliegen (bspw. aufgrund von 

Anlagenübergängen bedingt durch Fusionen 

oder bei gemeinsam genutzten Anlagen in 

einem Mehrspartenunternehmen 11)), müssen 

diese ermittelt werden. Zur Bestimmung der 

Verzinsungsbasis muss in diesem Fall für je-

des Sachanlagevermögen, für das keine tat-

sächlichen Anschaffungskosten vorliegen, ein 

Anschaffungswert ermittelt werden (bspw. 

durch Datenabgleich mit anderen Unterneh-

men zu tatsächlichen historischen Kosten für 

vergleichbare Anlagengüter; oder durch eine 

Annäherung der historischen Kosten über In-

flationsindizes.) In diesem Fall werden die his-

torischen AHK einer Anlage geschätzt, indem 

die AHK einer vergleichbaren Anlage um die 

Inflation zwischen den beiden Aktivierungsjah-

ren auf- bzw. abgewertet wird.

Wird das eingesetzte Kapital im Wege einer 

Nettosubstanzerhaltung verzinst, ist die Ver-

zinsungsbasis zu Tagesneuwerten (TNW) wie-

der zu bewerten. Dazu kann eine ingenieurwis-

senschaftliche Neubewertung Anlagengüter 

vorgenommen werden oder aber eine Indexie-

rung anhand (anlagenspezifischer) Preisindi-

zes. Während die ingenieurwissenschaftliche 

Neubewertung exakte Werte liefert, ist sie mit 

einem hohen Aufwand verbunden. Das Verfah-

ren der Indexierung hat sich dagegen in der 

Praxis bewährt. 

 
Ermittlung des Umlaufvermögens

Die Ermittlung des Umlaufvermögens unter-

scheidet sich nicht zwischen den beiden An-

sätzen der Realkapitalerhaltung und der Net-

tosubstanzerhaltung. Das Anlagevermögen 

umfasst nach § 247 Abs. 2 Handelsgesetzbuch 

diejenigen Gegenstände, die dazu bestimmt 

sind „dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu die-

nen“. In Abgrenzung hierzu definiert sich das 

Umlaufvermögen als die Summe der Werte 

der Vermögensgegenstände eines Unterneh-

mens, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft 

im Unternehmen zu verbleiben. Das Umlauf-

vermögen wird mit Eigenkapital (einbehaltene 

Gewinne) bzw. kurzfristigem Fremdkapital und 

gegebenenfalls Lieferantenkrediten finanziert. 

Es wird in der Regel nicht vollständig von den 

langfristigen Kapitalgebern aufgebracht.

Für die Preiskalkulation in der Wasserwirt-

schaft existieren derzeit keine festen Regeln 

zur Bestimmung des Umlaufvermögens. Die 

betriebswirtschaftliche Literatur benennt drei 

mögliche Ansätze zur Ermittlung des Umlauf-

vermögens (Anhang 6.1): 

�� Bilanzwerte: Die einfachste Methode zur 

Ermittlung des Umlaufvermögens ist die Ab-

leitung aus der Bilanz. Sie findet daher auch 

in der wasserwirtschaftlichen Praxis breite 

Anwendung. Da Bilanzwerte stichtagsbe-

zogene Größen sind, das durchschnittliche 

Umlaufvermögen jedoch periodenbezogen 

benötigt wird, kann eine Durchschnittsbil-

dung über mehrere Jahre gegebenenfalls 

repräsentativere Werte liefern. 

�� Studien zum Cash-to-Cash-Zyklus: Eine 

Möglichkeit, das benötigte Umlaufvermögen 

direkt abzuschätzen, ist die Verwendung 

einer Studie des sogenannten „Cash-to-

Cash-Zyklus“. Er entspricht dem Zeitbedarf, 

der benötigt wird, um Zahlungen an den 

Zulieferer in Bareinzahlungen von Kunden 

umzuwandeln. Eine solche Vorgehensweise 

ist aufwändig und wird in der Praxis kaum 

verwendet.

�� Prozentsatz-Regel: In der Praxis wird das 

Umlaufvermögen oftmals anhand einfacher 

Prozentsatz-Regeln ermittelt. Dazu wird 

das Umlaufvermögen anhand historischer 

Daten für vergleichbare Unternehmen als 

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für die Kostenkalkulation von Wasserversorgungsunternehmen Kapitel 3

11) In diesem Falle muss ein der Nutzung entsprechender Anteil des Anschaffungswertes der Wasserversorgung  

zugeordnet werden, während die durch die andere(n) Sparte(n) genutzten Anlageteile ausgegliedert werden.
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Prozentsatz des Sachanlagenvermögens 

veranschlagt. Diese Methodik hat allerdings 

den Nachteil, dass in einer heterogenen Un-

ternehmenslandschaft unternehmensspe-

zifischen Bedürfnissen nicht ausreichend 

Rechnung getragen werden kann.

Bestimmung des Abzugskapitals

Ein wichtiger (negativer) Bestandteil bei der 

Bestimmung des betriebsnotwendigen Ka-

pitals ist das sogenannte Abzugskapital. Es 

stellt den Teil des Kapitals dar, für den keine 

Finanzierungskosten anfallen. Das Gebot der 

Kostenrückgewinnung erfordert, dass für Ka-

pitalanteile, für die keine Kosten anfallen, diese 

auch nicht verrechnet werden und sie folglich 

nicht zu Lasten des Verbrauchers in die Was-

serpreiskalkulation einbezogen werden dürfen.

Beispiele für Kapitalarten, die dem Wasser-

versorger in den meisten Fällen zinslos (ohne 

Finanzierungskosten) zur Verfügung gestellt 

und daher im Abzugskapital berücksichtigt 

werden, sind: Rückstellungen, Vorauszahlun-

gen, Anzahlungen, unverzinsliche Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

Baukostenzuschüsse sowie sonstige zinslose 

Verbindlichkeiten und Mittel. 12) Wird Kapital 

nicht zinslos zur Verfügung gestellt, wie etwa 

bei der Verzinsung von Kundenguthaben, ent-

stehen entsprechende Finanzierungskosten zu 

den jeweiligen Zinssätzen.

Kapitel 3 

Exkurs 6: Mögliche Verfahren zur Bestimmung der Verzinsungshöhe

Nach der ökonomischen Fachliteratur könnten die folgenden Modelle für die Herleitung 

risiko-adäquater Zinssätze für Wasserversorgungsunternehmen geeignet sein, die alle auf 

Kapitalmarktdaten basieren (s. Anhang 6.1):

�� Capital Asset Pricing-Modell (CAPM): Das CAPM-Modell unterscheidet zwei Arten von 

Risiko: (1) diversifizierbares Risiko, das durch ein breit gefächertes Anlagenportfolio eli-

miniert werden kann; und (2) nicht-diversifizierbares Risiko, auch „Marktrisiko“ genannt, 

das unabhängig vom Portfolio anfällt. Nach der CAPM-Methodik berechnet sich der ri-

sikoangepasste Eigenkapitalzinssatz als die Summe aus einem risikolosen Zinssatz und 

einem Risikozuschlag („Beta-Faktor“). Der Risikozuschlag berechnet sich wiederum als 

Produkt aus der Marktrisikoprämie (hergeleitet aus allgemeinen Marktparametern) und 

dem „verschuldeten Beta-Wert“ (dieser bildet unternehmensindividuelle Risikofaktoren 

ab). Der verschuldete Beta-Wert hängt sowohl von den Geschäfts- und Kostenrisiken der 

Anlagen (unverschuldetes Beta) als auch von der Kapitalstruktur des jeweiligen Wasser-

versorgungsunternehmens ab (Ò vgl. Kapitel 3.3.2.2). Der Beta-Faktor wird anhand von 

Aktienmarktrenditen börsennotierter Vergleichsunternehmen bestimmt und misst das Ri-

siko eines Unternehmens relativ zum Gesamtmarkt.

12) Vgl. z. B. Reif, T. (2002): „Preiskalkulation privater Wasserversorgungsunternehmen“,  

WVGW Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, S.194. 

Fortsetzung S. 31
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�� Arbitrage Pricing Modell (APM): Im Rahmen des APM-Modells wird die Betrachtung 

des CAPM um zusätzliche Parameter erweitert. Wichtige Elemente des CAPM bleiben 

in APM erhalten, beispielsweise der Zusammenhang zwischen Renditen, risikofreiem 

Zins und Risikoprämie oder das Zusammengehen höherer Renditen mit höheren Risiken.  

Während CAPM den Fokus jedoch auf systematische Risiken richtet, die in Korrelation mit 

dem Aktienmarkt (Beta) gemessen werden, berücksichtigt das APM auch andere plausible 

systematische Risikoelemente, die alle Aktien betreffen, einschließlich Änderungen in der 

Wirtschaftstätigkeit, der Inflationsrate und der Zinsstruktur. 

�� Fama-French Drei-Faktoren-Modell: Das Fama-French Drei-Faktoren-Modell baut auf 

dem APM-Modell auf und ergänzt dieses um drei weitere Faktoren. Es zeigt sich in der 

Anwendung, dass anhand dieses erweiterten Ansatzes historische Renditen besser erklärt 

werden können.

�� Dividendenwachstumsmodell / Dividend Growth Model (DGM): Das DGM-Modell be-

stimmt den Eigenkapitalzinssatz, indem es jenen Diskontierungszinssatz errechnet, bei 

dem der gegenwärtige Kurs einer Aktie dem Barwert aller zukünftigen erwarteten Dividen-

den entspricht. Das Modell beschreibt eine idealtypische Vorstellung der Preisfindung auf 

Aktienmärkten, im Einklang mit der Theorie der effizienten Märkte. 

Im Rahmen des begleitenden Gutachtens (s. Anhang 6.1) wurden diese Modelle mit Blick 

auf ihre Eignung für die deutsche Wasserwirtschaft bewertet. Hierzu wurden die folgenden 

Kriterien herangezogen:

�� Theoretisch fundierte Methodik

�� Durchführbarkeit und Anforderung an Datenaufwand 

�� Transparenz und Vorhersehbarkeit (im Zeitverlauf stabile Ergebnisse, die von temporären 

Entwicklungen auf den Kapitalmärkten nur geringfügig beeinflusst werden)

�� Erfahrungen mit der Modellanwendung in der Praxis

Nach diesen Kriterien bietet sich das CAPM-Modell als am besten geeignetes Modell für 

die Bestimmung der Eigenkapitalzinssätze deutscher Wasserversorgungsunternehmen an. 

Mit Abstrichen bewerten die Gutachter auch das DGM-Modell als geeignete Methode und 

ziehen es daher zur Kontrolle der mittels der CAPM-Methode hergeleiteten Zinssätze heran. 

Die Analyse im Rahmen des Gutachtens zeigt, dass sich das APM und das Fama-French 

Drei-Faktoren-Modell für eine Anwendung auf die deutsche Wasserwirtschaft nicht empfeh-

len. 

Eine ausführliche Diskussion und Bewertung der verschiedenen Modelle findet sich in An-

hang 6.1.
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3.3.2.2 Gutachterliche Verfahrensempfehlung zur  
  Bestimmung der Verzinsungshöhe 

Da die Anwendung des CAPM-Modells (Ò Ex-

kurs 6) auf den Daten börsennotierter Wasser-

versorgungsunternehmen basiert und für den 

deutschen Kontext keine verwertbaren Aktien-

marktdaten vorliegen, greift die Untersuchung 

im begleitenden Gutachten auf die Daten von 

Wasserversorgungsunternehmen aus den 

USA zurück.1 3) Entsprechend war eine Anpas-

sung der ermittelten Eigenkapitalzinssätze an 

die Verhältnisse in der deutschen Wasserwirt-

schaft erforderlich. Dazu erfolgte eine Bewer-

tung der folgenden Risikofaktoren (siehe An-

hang 6.1, Kapitel 7): 

�� Form der Preiskontrolle
�� Zyklisches Umsatzrisiko
�� Strukturelles Umsatzrisiko
�� Kostenstruktur
�� Kapitalstruktur

 

Der Zinssatz, der im Ergebnis zur Anwendung 

kommt, richtet sich nach dem gewählten Ver-

zinsungskonzept (Ò  Kapitel 3.2): Dem RKE-

Ansatz 1 (historische AHK) liegt ein Nominal-

zinssatz zugrunde. Bei den Ansätzen RKE-2 

(indexierte AHK) und NSE-1 (realer Zinssatz 

anhand allgemeiner Inflation) werden Realzins-

sätze unter Berücksichtigung der allgemei-

nen Inflation angewendet. Beim NSE-Ansatz 

2 (realer Zinssatz anhand anlagenspezifischer 

Inflation) wird für jede Anlagengruppe die ent-

sprechende anlagenspezifische Inflation be-

rücksichtigt. 

Für eine illustrative Eigenkapitalquote von 

50  % und ein unverschuldetes Beta, das dem 

Durchschnitt der US-amerikanischen Wasser-

versorgungsunternehmen entspricht, ergeben 

sich in diesem Fall die folgenden Zinssätze 

(nach Steuern): 

8,9 % (Nominalzinssatz für RKE-Ansatz 1)

und

7,1 % (Realzinssatz für RKE-Ansatz 2  

und NSE-Ansatz 1) 

Beim NSE-Ansatz 2 unterscheiden sich die 

Zinssätze in Abhängigkeit der Anlagenklasse. 

Der Ermittlung der Zinssätze liegt folgende 

Berechnungsvorschrift zugrunde: 

Eigenkapitalzinssatz  

= risikoloser Zinssatz + Marktrisikoprämie * 

Unverschuldetes Beta / EK-Quote. 1 4) 

Die unterschiedlichen Zinssätze sind nicht so 

zu interpretieren, dass ein Konzept, welches 

einen hohen Eigenkapitalzinssatz zur Folge 

hat, für Unternehmen besonders attraktiv ist, 

da das verzinsliche Vermögen, auf welches der 

Zinssatz angewandt wird, jeweils unterschied-

lich ist. Eine Aussage darüber, welches Kon-

zept für Unternehmen bzw. Kunden am vor-

teilhaftesten ist, kann nicht allein anhand der 

Höhe des Zinssatzes getroffen werden. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die un-

ternehmensindividuelle Ausprägung der 

Risikofaktoren von der im Gutachten ange-

nommenen durchschnittlichen Position der 

deutschen Wasserversorgungsunternehmen 

symmetrisch abweichen kann.

Kapitel 3 

13) Die Daten britischer Wasserversorgungsunternehmen wurden zunächst ebenfalls für die Analyse herangezogen. Ihre 

Verwendung erwies sich aber aufgrund stark unterschiedlicher Ausprägungen in den Risikofaktoren als nicht sachge-

recht. 

14) Die folgenden Werte wurden im Rahmen des begleitenden Gutachtens ermittelt: risikoloser Zinssatz für Deutschland: 

4,1%; Marktrisikoprämie: 5,2 %; unverschuldetes Beta (illustrativ, Durchschnitt US-amerikanische Wasserversorgungs-

unternehmen): 0,46. Die Werte für den Eigenkapitalzinssatz lassen sich anhand der obigen Formel für jede Eigenkapital-

quote errechnen.
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3.3.3 Kalkulatorische Steuern

Alle kalkulatorischen Überschüsse, die aus 

Mehrkosten im Wasserpreis gegenüber den 

handelsrechtlichen Aufwendungen stehen, 

führen zu einem zu versteuernden Ergebnis. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind die 

Gewerbeertragsteuer und Körperschaftsteuer 

auf dieses kalkulatorische Ergebnis ansatzfä-

hige Kosten in der Wasserpreiskalkulation. Die 

Verordnung über die Leitsätze für die Preiser-

mittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP) 15)

schließt den Ansatz der Körperschaftsteuer 

als Kostensteuer aus. Ihre Anwendbarkeit auf 

die Wasserpreiskalkulation ist umstritten. Die 

Gewerbeertragsteuer ist in jedem Fall eine an-

satzfähige Kostensteuer.

Die zu versteuernde Basis kann wie folgt er-

mittelt werden:

 Kapitalverzinsung (bei Gesamtkapital-

verzinsung abzüglich handelsrechtlicher 

Zinsaufwand)

+ kalkulatorische Abschreibungen abzüg-

lich handelsrechtliche Abschreibungen 

(siehe auch Exkurs 7: Scheingewinn)

+ sonstige kalkulatorische Mehrkosten ab-

züglich handelsrechtlicher Aufwendungen

= Basis zur Ermittlung der kalkulatorischen 

Gewerbeertragsteuer

Abweichungen zwischen der Kapitalverzin-

sung und den handelsrechtlichen Zinsauf-

wendungen entstehen im Fall der Trennungen 

zwischen Eigenkapital- und Fremdkapitalverzin-

sung aus dem Anteil der Eigenkapitalverzinsung. 

Im Fall der Gesamtkapitalverzinsung entstehen 

die Unterschiede zum handelsrechtlichen Zins-

aufwand einerseits aus dem Ansatz der Eigen-

kapitalverzinsung und andererseits aus dem 

Verzinsungssatz. Dieser liegt i.d.R. höher als der 

durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz.

Abweichungen zwischen den kalkulatori-

schen und den steuerlichen Abschreibun-

gen können, insbesondere aufgrund der fol-

genden Effekte, zu einem Unterschied zu den 

handelsrechtlichen Aufwendungen führen:

�� Unterschiede in der Abschreibungsbasis 

(Anschaffungs- und Herstellungskosten ge-

genüber Tagesneuwerten) können der Grund 

für einen kalkulatorischen Überschuss sein. 

Dieser dient der Substanzerhaltung. 

�� Unterschiedliche Abschreibungsmethoden 

(degressiv versus linear) und längere kalku-

latorische Nutzungsdauern können gegen 

Ende der Laufzeit des Anlagengutes ei-

nen kalkulatorischen Überschuss ergeben, 

während sich zu Beginn der Laufzeit ein 

handelsrechtlicher Verlust einstellt. Gerade 

wenn Unternehmen mit einem vergleichs-

weise alten Anlagenbestand in der Vergan-

genheit nicht kostenbasiert kalkuliert und 

damit diesen Verlust nicht steuermindernd 

realisiert haben, sollten sie jetzt die Steuern 

für diesen zusätzlichen Ertrag als Kostenpo-

sition in ihrer Preiskalkulation ansetzen (sie-

he Exkurs 7: Scheingewinn).

Sonstige Abweichungen zwischen den kal-

kulatorischen und handelsrechtlichen An-

sätzen entstehen u. a. aus dem Ansatz der 

Inanspruchnahme statt der Bildung von Rück-

stellungen für z. B. Personalinstrumente (Alters-

teilzeit, Vorruhestand). Diese Vorgehensweise 

wäre eine periodengerechtere Zuordnung der 

Kosten. Der Ansatz kalkulatorischer Wagnis-

se (Anlage-, Vertriebs- und Beständewagnis) 

als Mittelwert der Kosten abzüglich Leistun-

gen der letzten Jahre kann ebenfalls zu einem 

kalkulatorischen Überschuss oder kalkulatori-
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15) Sie regeln insbesondere die Preisermittlung bei allen Vereinbarungen gemäß §§ 5 bis 8 der Verordnung PR Nr. 30/53 

über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18. Dezember 1953).
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schen Verlust, je nach Höhe der tatsächlichen 

neutralen Aufwendungen und Erträge, die die-

sen Wagnissen gegenüberstehen, führen.

Weiter ist zu prüfen, ob auf Hinzurechnungen 

gemäß § 8 Nr. 1 Gewerbesteuergesetz Ertrags-

steuern angesetzt werden können.

Bei der Berechnung der kalkulatorischen 

Gewerbesteuer ist zu berücksichtigen, dass 

die Steuer die kalkulatorischen Überschüsse 

nicht schmälern darf. Sie ist also nach der „Im 

Hundert“ Methode zu ermitteln. Hierzu ist die 

folgende Formel anzuwenden: 

[kalkulatorische Überschüsse * Hebesatz * 

Messzahl) / (1 – Hebesatz * Messzahl)

Das folgende Berechnungsbeispiel macht 

deutlich, dass bei dieser Berechnung genau 

die kalkulatorische Gewerbesteuer erwirt-

schaftet wird:

Kapitel 3 

1) kalkulatorischer Gewerbesteuersatz

Gewerbesteuer-Hebesatz 400

Steuermesszahl 3,5

Gewerbesteuersatz („Vom-Hundert“) 14,00 %

kalkulatorischer Gewerbesteuersatz („Im-Hundert“) (= 14,00 % / (1 – 14,00 %) 16,28 %

2) Kalkulation Gewerbesteuer

kalkulatorischer Überschuss 100,0

x kalkulatorischer Gewerbesteuersatz („Im-Hundert“) 16,28 %

= kalkulatorische Gewerbesteuer 16,3

3) Verprobung

Gewinn vor Gewerbesteuer 116,3

x Gewerbesteuersatz 14,00 %

Gewerbesteuer 16,3

= Gewinn nach Gewerbesteuer 100,0

kalkulatorischer Überschuss 100,0

Deckungslücke 0,0
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Exkurs 7: Scheingewinn

Unter „Scheingewinn“ wird der Gewinn verstanden, der in Zeiten sinkenden Geldwertes da-

durch entsteht, dass aufgrund steigender Wiederbeschaffungskosten das Vermögen in Geld 

gemessen zunimmt, während es substanzmäßig gleichbleibt oder sich sogar vermindert. 16)

Dies verdeutlicht das nachfolgende Beispiel:

Die Besteuerung von Scheingewinnen wird durch die bestehenden steuerlichen Bestimmun-

gen (Nominalwertprinzip) nicht ausgeschlossen. Steuerliche Sondervorschriften, wie z. B. die 

Zulässigkeit der Lifo-Methode („last in, first out“) gemäß § 6 (1) Nr. 2a Einkommenssteuerge-

setz und die Bildung von Reinvestitionsrücklagen können der Entstehung von Scheingewin-

nen entgegenwirken. 17) 

Steuerzahlungen auf Scheingewinn gefährden den Unternehmenserhalt. So weist auch Wöhe 

(1986) zum Thema Unternehmenserhaltung darauf hin, dass eine Jahresabschlussrechnung, 

die nicht berücksichtigt, dass eine Geldeinheit am Ende der Periode eine geringere Kauf-

kraft repräsentieren kann als am Anfang der Periode, sondern aufgrund der handels- und 

steuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften von der Fiktion ausgehen muss, dass der 

Grundsatz „Mark Gleich Mark“ (nominelle Kapitalerhaltung) gilt, die ihr vom Gesetzgeber zu-

gewiesenen Aufgaben (Rechnungslegung, Information, Ausschüttungs- und Steuerbemes-

sung) nur unzureichend erfüllen kann. 18) 

16) Gabler Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Scheingewinn, online verfügbar unter:  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/85598/scheingewinn-v4.html. Abgerufen am: 29.02.2012.

17) Gabler Verlag (Hrsg.), ebenda.

18) Wöhe, G. (1986): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 16. Auflage, S. 1115 ff.

Warenbestand zu Beginn des Jahres:
1000 Stück à 6 Euro = 6000 Euro

Warenbestand veräußert zu:
8,00 Euro / Stück = 8000 Euro

Scheingewinn von 2000 Euro
(nominelle Kapitalerhaltung)

Substanzverlust von 800 Euro*
in Höhe der Steuerlast

(substanzielle Kapitalerhaltung)

* bei einem angenommenen Steuersatz von 40 %
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Kalkulatorische Kosten stellen steuerlich Gewinn dar, insoweit ihnen keine Betriebsausga-

ben gegenüberstehen. Werden zum Zwecke der Substanzerhaltung die kalkulatorischen 

Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungskosten ermittelt und in der Kalkulation 

als Kosten geltend gemacht und werden die entsprechenden Gegenwerte erwirtschaftet, 

beinhaltet der handelsrechtliche Gewinn in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der 

kalkulatorischen Abschreibung und der handelsrechtlichen Abschreibung einen Gewinnan-

teil, der ein Scheingewinn ist, weil er tatsächlich nur der Substanzerhaltung dient. Das im 

Steuerrecht geltende Nominalwertprinzip berücksichtigt dies nicht und unterwirft diese Be-

träge der Besteuerung. 

Diese Scheingewinnbesteuerung führt dazu, dass den Unternehmen zur Substanzerhaltung 

nur der um die Ertragsteuer geminderte Betrag zur Verfügung steht. Gerade in der Wasser-

wirtschaft muss ein Problembewusstsein für die Wirkung der Besteuerung von Scheinge-

winnen entwickelt werden, weil wegen der langen Anlagenutzung selbst bei vergleichsweise 

geringer Inflation die Substanzerhaltung gefährdet ist.

Die Substanzerhaltung kann erreicht werden, indem bei der Kalkulation der Steuereffekt 

durch einen kalkulatorischen Steuerzuschlag antizipiert wird. 19) Dies verdeutlicht das nach-

folgende Beispiel (siehe Abbildung 6). 

 

Vertiefte Ausführungen zum Thema „Scheingewinn“ finden sich in Anhang 6.1, Kapitel 9.

Abbildung 7: Kalkulatorischer Steuerzuschlag zur Berücksichtigung von Scheingewinn

19) Reif T. (2002), a. a. O., S. 149 ff.

Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibung ohne Berücksichtigung mit Berücksichtigung
Scheingewinn Scheingewinn

kalkulatorisch (Substanzerhaltung) 1.500 1.500 Umsatz 1.714 Umsatz (1)

handels- /steurrechtlich 1.000 1.000 Abschreibung 1.000 Abschreibung

500 Ergebnis vor Steuer 714 Ergebnis vor Steuer

150  30 % Steuer 214  30 % Steuer
Unterschied zwischen kalk. Absch.
und handelsr. Abschreibung 500 350 Jahresüberschuss 500 Jahresüberschuss

Bilanz (Kasse) Bilanz (Kasse)

keine Substanzerhaltung 1.350
Substanzerhaltung 1.500

kalkulatorische Steuer 500 * 0,3  =   214
 (1 - 0,3)

 (1) kalkulatorische Abschreibung plus kalkulatorische Steuer
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3.3.4 Kalkulatorische Konzessionsabgabe 

Nachdem die kalkulatorischen Steuern ermit-

telt wurden, ist die Basis der vorläufigen Selbst-

kosten nunmehr zu ermitteln. Diese vorläufigen 

Selbstkosten stellen die Bemessungsgrundla-

ge für die kalkulatorischen Konzessionsab-

gaben dar. Allerdings ist die kalkulatorische 

Konzessionsabgabe nur anzusetzen, wenn sie 

auch tatsächlich gezahlt wird; entsprechende 

Regelungen des Konzessionsvertrags sind zu 

berücksichtigen. Der vereinbarte Konzessi-

onsabgabensatz ist in einen Im-Hundert-Satz 

umzurechnen, da die Konzessionsabgabe um-

satzabhängig ist. Dies geschieht mittels fol-

gendem Quotienten:

 

durchschn. pagatorischer KA – Satz

 Selbstkosten nach KA 

=  15 %

  (100 % – 15 %)

=   17,64 %

Dieser so ermittelte Im-Hundert-Satz ist auf die 

vorläufige Bemessungsgrundlage der Selbst-

kosten anzuwenden. 

Hierbei ist zu beachten, dass für Tarif- und 

Sondervertragskunden unterschiedliche Kon-

zessionsabgabensätze gelten. Für Tarifkunden 

gelten in Abhängigkeit der Einwohnerzahl der 

Gemeinde KA-Sätze zwischen 10 % und 18 % 

(§ 2 Abs. 2 KAEAnO). Für Sondervertrags-

kunden gilt der verminderte Konzessionsab-

gabensatz von 1,5 %. Weiterverteiler zahlen 

keine Konzessionsabgabe, da es sich bei 

Weiterverteilern nicht um Endkunden handelt. 

Bei der oben beschriebenen Berechnung der 

Konzessionsabgabe wird angenommen, dass 

auch tatsächlich kostendeckende Wasserprei-

se verlangt werden. Sollte dies nicht der Fall 

sein und z. B. ein niedrigerer Preis angesetzt 

werden, führt dies zu einer geringeren zu ent-

richtenden Konzessionsabgabe, da die Kon-

zessionsabgabe abhängig vom Umsatz ist. 

Die Mindestgewinnregelungen sind zu beach-

ten, weiter gehende Hinweise finden Sie in Ka-

pitel 4.2.

 
3.3.5 Kalkulatorische Wagnisse

Kalkulatorische Einzelwagnisse gehören 

nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 

zu den kalkulatorischen Kosten. 20) Sie dienen 

dem Ausgleich von Risiken für nicht versicher-

bare oder nicht versicherte Einzelwagnisse wie 

bspw. Anlage-, Bestände- oder Vertriebs-

wagnisse 

Ansatzfähig sind Wagniskosten, wenn die 

Ursache ihrer Entstehung ausschließlich in 

außergewöhnlichen Ereignissen liegt. 21) Ab-

schreibungswagnisse zum Ausgleich des Risi-

kos, dass ein Anlagegut vor Ablauf der ange-

setzten Nutzungsdauer planmäßig nicht mehr 

einsetzbar ist, können nicht angesetzt werden. 

Die Restnutzungsdauer wäre stattdessen zu 

kürzen. 22) 

Der Ermittlung der Wagniskosten sollten die 

Durchschnitte der letzten 3 – 5 Jahre zugrun-

de gelegt werden. Damit werden die Wagnisse 

verstetigt, da aperiodische und in unterschied-

licher Höhe anfallende Kosten gleichmäßig 

verteilt werden. Die Kosten je Wagnisart wer-

den mit den realisierten Leistungen saldiert.
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20) Vgl. Driehaus (Hrsg.), Kommunalabgabenrecht, Loseblattkommentar. Stand März 2010, Rdnr. 173.

21) Vgl. Driehaus, a. a. O., Rdnr. 173 und 177.

22) Vgl. Driehaus, a. a. O., Rdnr. 180.
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3.4 Grundsätzliches Vorgehen zur Ermittlung  
 der Gesamtkosten gegliedert nach  
 Kostenarten

Die aufwandsgleichen Kosten bilden die Basis 

für die Kalkulation der Wasserpreise. Ausge-

hend von der Gewinn- und Verlustrechnung 

des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres 

sind einige Arbeitsschritte nötig, die nachfol-

gend theoretisch dargelegt werden und in Ka-

pitel 4 weiter vertieft und anschaulich darge-

stellt werden.

 
3.4.1 Überleitung vom handelsrechtlichen 
 Jahresabschluss zur handelsrechtlichen  
 Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung /  
 Spartenbilanz 

Bestehen neben der Sparte Wasser noch wei-

tere Sparten, wie z. B. Strom und Gas, muss in 

einem ersten Schritt eine spartengenaue Tren-

nung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 

und Bilanz erfolgen. Hierfür ist beispielsweise 

die Führung getrennter Konten in der Rech-

nungslegung (alternativ: Profitcenterrechnung 

oder Kostenstellenrechnung) erforderlich.

Die Ausgestaltung ist jedem Unternehmen 

überlassen. Ausreichend ist anstelle einer un-

terjährigen progressiven Buchung in getrenn-

ten Buchungskreisen auch eine nachträgliche 

Buchung der getrennten Konten zum Jahres-

abschluss, sofern das Unternehmen die Mög-

lichkeit zur jederzeitigen Überleitung auf die 

getrennten Konten sicherstellt.

Die Art und Weise der Führung getrennter 

Konten hängt von den Möglichkeiten im Rech-

nungswesen des Unternehmens einschließlich 

derjenigen der eingesetzten Datenverarbei-

tungsprogramme ab. Interne Leistungsbezie-

hungen zwischen den Sparten sollten zur Nach-

vollziehbarkeit der Kostenverursachung auf 

gesonderten Konten aufgeführt werden. 

Soweit eine direkte Zuordnung von Konten / 

Profitcenter nicht möglich ist oder mit unver-

tretbarem Aufwand verbunden wäre, kann die 

Zuordnung durch Schlüsselung der Konten 

erfolgen.

Eine Schlüsselung muss sachgerecht und 

für Dritte nachvollziehbar sein (es gilt der 

Stetigkeitsgrundsatz). In vielen Fällen (z. B. 

Vermögensgegenstände der Betriebs- und 

Geschäftsausstattung) wird eine direkte Zuord-

nung im Vergleich zu einer Schlüsselung zu ei-

nem nur geringen und für die einzelne Tätigkeit 

unbedeutenden Informationsgewinn führen. 

Grundsätzlich sollten möglichst wenige und 

gegebenenfalls jährlich zu aktualisierende 

Schlüssel angewandt werden. Dabei ist die 

Struktur beizubehalten. Unter diesem Aspekt 

kommen für die Zuordnung beispielsweise fol-

gende Basisschlüssel aus handelsrechtlicher 

Sicht in Betracht:

�� Anlagenschlüssel

�� Mitarbeiter- oder Personalaufwandschlüssel 

und

�� Umsatzschlüssel / Rohmargenschlüssel

Eine Schlüsselung könnte insbesondere die 

nachfolgend aufgeführten Prozesse betreffen: 

Personalbereich (Management), Rechnungs-

wesen / Controlling / Revision / Finanzen / 

Steuern, Datenverarbeitungsdienstleistungen, 

Infrastruktur / Liegenschaften, Materialwirt-

schaft, juristische Dienste.

Diejenigen Konten, die einer Tätigkeit im Was-

serbereich bzw. den anderen Tätigkeiten au-

ßerhalb des Wasserbereichs nicht direkt zu-

geordnet werden können (z. B. gemeinsam 

genutztes Anlagevermögen, liquide Mittel, 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten), 

müssen sachgerecht geschlüsselt werden.

Sich ergebende Differenzen zwischen Ak-

tiv- und Passivsummen aus den Zuordnun-

Kapitel 3 
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gen der aktiven und passiven Bilanzposten zu 

den einzelnen Tätigkeiten können über interne 

Verrechnungskonten (Verrechnungen an / ge-

genüber andere(n) Unternehmenstätigkeiten) 

ausgeglichen werden. Verrechnungsposten er-

geben sich vor allem aus den das Gesamtun-

ternehmen betreffenden Geschäftsvorgängen 

und den damit verbundenen Vermögens- und 

Schuldposten sowie aus der Behandlung des 

Eigenkapitals, der liquiden Mittel und der Fi-

nanzverbindlichkeiten. Mittels Verzinsung des 

Verrechnungskontos kann das Zinsergebnis 

den Tätigkeiten zugeordnet werden. 

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnun-

gen für die Sparten können mit der Erstellung 

des Jahresabschlusses aufgestellt werden. 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der 

einzelnen Sparten sollten nach den Bestim-

mungen von §§ 266, 275 Handelsgesetzbuch 

(HGB) gegliedert sein. Sofern es sich nicht 

um unwesentliche Beträge handelt oder sich 

die wesentlichen Beträge nicht aus der Bilanz 

oder dem Anhang des Gesamtunternehmens 

entnehmen lassen, sollten die folgenden Anga-

ben in Bilanzen oder in internen Erläuterungen 

gemacht werden:

�� Anlagenspiegel

�� Fristigkeiten von Forderungen / 

Verbindlichkeiten

�� Nach Bilanzstichtag rechtlich entstehende 

Forderungen / Verbindlichkeiten

�� Erhaltene Anzahlungen

�� Aufgliederung Haftungsverhältnisse

�� Ausweis Erträge / Aufwendungen aus  

Ergebnisvereinbarungen

Auftretende Differenzen bei der Erstellung des 

Anlagenspiegels, die sich aus anzupassenden 

Schlüsselungen ergeben, können in der inter-

nen Dokumentation dargestellt werden (z. B. 

in einer zusätzlichen Spalte des Anlagenspie-

gels). 

Da die einzelnen Sparten nicht über ein „ge-

zeichnetes Kapital“ verfügen und die in den 

§§ 266, 268 und 272 HGB enthaltenen Regeln 

über den Ausweis des Eigenkapitals nur für 

das Gesamtunternehmen von Bedeutung sein 

können, kann das den einzelnen Sparten zuge-

ordnete Eigenkapital unter einem Posten (z. B. 

„zugeordnetes Eigenkapital“) erfasst werden. 

In der internen Rechnungslegung müssen die 

Regeln und für die jeweilige Tätigkeit die zu-

grunde liegenden Annahmen über die Zuord-

nung der Gegenstände der Aktiva und Passiva 

erläutert werden.

Bei der erstmaligen Zuordnung der Aktiva und 

Passiva nach einer sachgerechten Schlüsse-

lung, kann die entstehende Residualgröße ent-

weder im Eigenkapital oder als Verrechnungs-

posten zwischen den Tätigkeitsbereichen 

erfasst werden. Die hierbei gewählte Vorge-

hensweise ist aufgrund des Stetigkeitsgrund-

satzes beizubehalten.

Die Tätigkeitsbereiche werden so behandelt, 

als ob es rechtlich selbstständige Unterneh-

men wären. Deshalb sind diese Verrechnun-

gen als Forderungen oder Verbindlichkeiten 

gegenüber anderen Unternehmenstätigkeiten 

gesondert auszuweisen, auch wenn es sich 

um Tätigkeiten desselben Unternehmens han-

delt. Diese Verrechnungsposten können als 

Saldogröße den Ausgleich der Tätigkeitsbilan-

zen herbeiführen.

In den Gewinn- und Verlustrechnungen der 

Sparten sind die Erträge und Aufwendungen 

aus den Leistungsbeziehungen zwischen den 

Tätigkeitsbereichen jeweils unter dem Posten 

auszuweisen, der aus Sicht der einzelnen Tä-

tigkeiten hierfür in Betracht käme, wenn die 

betreffende Lieferung oder Leistung an ein 

anderes Unternehmen ausgeführt oder von ei-

Betriebswirtschaftliche Grundsätze für die Kostenkalkulation von Wasserversorgungsunternehmen Kapitel 3
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nem anderen Unternehmen bezogen worden 

wäre. Ein gesonderter Ausweis der Aufwen-

dungen und Erträge aus den Leistungsbezie-

hungen zwischen Tätigkeitsbereichen ist nicht 

erforderlich.

Nachdem die Sparten-Bilanz und Sparten-

GuV Wasser erstellt wurden, gilt es von der auf 

handelsrechtlichen Grundsätzen basierenden 

Aufwands- und Ertragsrechnung zur Kosten-

rechnung überzuleiten (siehe auch Kapitel 3.2).

3.4.2 Überleitung von der handelsrechtlichen 
 Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung zu  
 den Kosten der Sparte Wasser

Das Schaubild in Kapitel 2.1 (Abbildung 3) 

zeigt die Abgrenzung zwischen dem han-

delsrechtlichen Aufwand und den betriebs-

wirtschaftlichen Kosten. Ausgehend von der 

Sparten- Gewinn- und Verlustrechnung des 

letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres ist 

zur Bestimmung der Kosten eine kalkulatori-

sche Rechnung zu erstellen. Die Kosten set-

zen sich aus den aufwandsgleichen Kosten 

und den kalkulatorischen Kosten, insbesonde-

re den kalkulatorischen Abschreibungen, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der 

kalkulatorischen Konzessionsabgabe sowie 

den kalkulatorischen Steuern, unter Abzug der 

kostenmindernden Erlöse und Erträge, zusam-

men.

Alle aufwandsgleichen Kostenarten, d. h. alle 

Kostenarten außer der Abschreibung und der 

Konzessionsabgabe, können aus der GuV 

übernommen werden. Die aufwandsgleichen 

Kostenarten sind um die neutralen Aufwendun-

gen zu bereinigen. Betriebsfremder Aufwand 

ist in der Kalkulation nicht zu berücksichtigen 

oder wurde bereits bei der Erstellung der Spar-

ten-GuV aus dem Zahlenwerk herausgenom-

men. Betrieblicher außerordentlicher bzw. ape-

riodischer Aufwand ist in angemessener Weise 

über mehrere Perioden zu verteilen. 

Des Weiteren erfolgt eine Überprüfung der 

Kostenansätze hinsichtlich der zukünftigen 

Verwendbarkeit. Kosten, die in der nächsten 

Periode gegebenenfalls nicht mehr anfallen, 

sind von den Kostenansätzen abzuziehen, 

die Kostenansätze sind um Planansätze (neue 

Kostenarten, erwartete Preis- / Mengenanpas-

sungen) zu ergänzen. 

Die Kostenermittlung ist nach Übernahme der 

aufwandsgleichen Kosten, nach Ersatz der bi-

lanziellen Abschreibung durch die kalkulato-

rische Abschreibung um die kalkulatorischen 

Größen, wie kalkulatorische Eigenkapitalver-

zinsung, kalkulatorische Konzessionsabgabe 

und kalkulatorische Steuern, zu ergänzen. 

Die folgende Tabelle 3 zeigt das Prüfschema 

einer möglichen Überleitungsrechnung von der 

handelsrechtlichen GuV zur Kostenrechnung. 

Kapitel 3 
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Tabelle 3: Prüfschema einer möglichen Überleitungsrechnung
vereinfachte GuV-Gliederung keine 

Kosten
Grund-
kosten

Anders-
kosten

Zusatz-
kosten

Mögliche
Korrekturen

Umsatzerlöse

Erlöse aus Wasserverkauf  
im Versorgungsgebiet

x

Erlöse aus Weiterverteilern x

Sonstige Erlöse x 1 2

Aktivierte Eigenleistungen x 1 2

Sonstige betriebliche Erträge x 1 2 3

Materialaufwand x 1

Fremdleistungen x 1

Personalaufwand x

     Entgelte und Sozialabgaben x 1

     Rückstellungen Altersteilzeit,
    Vorruhestand usw.

x
5

Abschreibungen x

Sonstige betriebliche Aufwendungen x 1 3

Konzessionsabgabe x

Zinsaufwand x 1 4

Zinsertrag x 1 2

außerordentliche Aufwendungen x

außerordentliche Erträge x

sonstige Steuern x 1

Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag

x

Jahresüberschuss/-fehlbetrag x

kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Abschreibungen x

Kalkulatorische Konzessionsabgabe x

kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Kalkulatorische Steuern

Kalkulatorische Wagniskosten

x

x

x

Erläuterung der Tabelle: 

1)  Kann Kosten/Leistungen enthalten, die direkt einem anderen Kostenträger als dem Wasserpreis  
zurechenbar sind (z. B. Hausanschluss, sonstige Leistungen für Dritte).

2)  Falls eine Zuordnung zu Drittkostenträgern nicht möglich ist, kann vereinfachend der Ertrag von den 
Gesamtkosten abgesetzt werden (indirekte Methode).

3)  Kann neutrale Erträge/Aufwendungen enthalten, die als kalkulatorische Wagniskosten berücksichtigt 
werden können.

4)  Falls die kalkulatorischen Zinsen aufs Gesamtkapital gerechnet werden, sind die Fremdkapitalzinsen 
keine Kosten.

5)  Eventuell kalkulatorisch zu berücksichtigen, dann Anderskosten.
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Ermittlung eines nötigen 
Gesamtumsatzes

Divisions-
kalkulation

Äquivalenzziffern-
kalkulation

Kapitel 4 

4 Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage  
 für die Wasserpreisbildung

4.1  Notwendige Schritte für die  
 Kostenermittlung

Ausgehend von den detaillierten, theoreti-

schen Beschreibungen der heranzuziehenden 

betriebswirtschaftlichen Grundsätze wird im 

Folgenden die Ermittlung der Selbstkosten der 

Wasserversorgung als Grundlage für die Preis-

bildung erläutert.

Die Ermittlung der Selbstkosten lässt sich in 

sieben Arbeitsschritte untergliedern:

1.  Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen zur 

Ermittlung der aufwandsgleichen Kosten

2.  Bilanz aufstellen zur Ermittlung des  

betriebsnotwendigen Eigenkapitals

3.  Anschaffungs- und Herstellungskosten 

ermitteln zur Berechnung der kalkulatori-

schen Abschreibung und der kalkulatori-

schen Restwerte

4.  Berechnung der kalkulatorischen  

Kostenpositionen

5.  Kostenzuordnung auf die Kostenstellen

6.  Kostenzuordnung zu fixen Kosten und 

variablen Kosten

7.  Kostenzuordnung auf die Kostenträger 

bzw. Kundengruppen 

Die Schritte 1–4 sind in einem fiktiven Rechen-

beispiel in Kapitel 4.9 beschrieben.

Abbildung 8: Struktur einer Preiskalkulation

Quelle: Thüga Aktiengesellschaft (2010).
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4.2 Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen

Basis für die Kalkulation bildet die Gewinn- 

und Verlustrechnung (GuV) des letzten abge-

schlossenen Geschäftsjahres für die Sparte 

Wasser. Bei Mehrspartenunternehmen ist der 

handelsrechtliche Jahresüberschuss aus die-

sem Grund im Vorfeld entsprechend aufzube-

reiten. Mehrspartenunternehmen der Energie-

wirtschaft haben gemäß § 10 Abs. 3 EnWG 23) 

einen Unbundlingabschluss zu erstellen, dieser 

ist so aufzustellen, „wie [es] erforderlich wäre, 

wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstän-

digen Unternehmen ausgeführt würden“ (§ 10 

Abs. 3 EnWG). Im Rahmen des Unbundling-

Abschlusses bleiben meist die „Tätigkeiten au-

ßerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors“ üb-

rig. Aus diesen müssen alle Kosten und Erlöse, 

die nicht die Sparte Wasser betreffen, korri-

giert werden. Auch für reine Wasserversorger 

ist eine kritische Überprüfung des Jahresab-

schlusses notwendig, da nicht alle Aufwen-

dungen auch Kosten sind (siehe Kapitel 3.4.2). 

Es sind nur die Aufwendungen und Erträge für 

die Wasserversorgung zu betrachten.

Im Anschluss an die Ermittlung der aufwands-

gleichen Kosten ist es ggf. notwendig, zusätz-

liche Korrekturen (kostenerhöhende oder kos-

tenmindernde Planwerte z. B. zur Verstetigung 

von Einmalaufwendungen) vorzunehmen. Dies 

kann u. a. bei Änderungen der Gewinnungs- 

bzw. Beschaffungssituation oder der Absatz-

mengen notwendig sein. 

Des Weiteren muss die handelsrechtliche Ab-

schreibung aus den Aufwendungen der GuV 

herausgerechnet werden, da für die Preis-

berechnung die kalkulatorische Abschrei-

bung angesetzt wird (siehe Kapitel 3.3.1). 

Die Kostenbasis sollte zudem um die abge-

führte Konzessionsabgabe gekürzt wer-

den, diese wird ebenfalls im Rahmen der 

Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage für die Wasserpreisbildung Kapitel 4

23) EnWG: Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG).

Abbildung 9: Gesetzliche Pflichten für Spartenabschlüsse gemäß § 10 Abs. 3 EnWG 

Quelle: Thüga Aktiengesellschaft
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kalkulatorischen Berechnungen neu ermit-

telt (siehe Kapitel 3.3.4). Dies ist erforder-

lich, da die Konzessionsabgabe auf die Um-

satzerlöse bezogen ist. Veränderungen in 

den Wasserpreisen oder im Wasserabsatz 

führen zu einer Veränderung der Umsatzerlö-

se und damit auch zu einer geänderten Kon-

zessionsabgabe, dies wird im Rahmen der 

kalkulatorischen Konzessionsabgabe be-

rücksichtigt  

Tabelle 4 zeigt zusammenfassend die einzelnen 

Bestandteile der GuV für die Sparte Wasser 

und die aufwandsgleichen Kosten als Ergebnis 

der GuV-Korrektur (verkürzte und vereinfachte 

Gliederung). 

Kapitel 4 

Exkurs 8: Konzessionsabgabe und Mindestgewinn

Die Konzessionsabgabe darf gem. § 5 Abs. 1 bis 4 KAEAnO 24) nur abgeführt werden, wenn 

nach Zahlung der Konzessionsabgabe dem Unternehmen ein Mindestgewinn verbleibt. Der 

Mindestgewinn beträgt gemäß § 5 Abs. 1 bis 4 KAEAnO 4 % vom Stamm- oder Gesell-

schaftskapital. 

Auch im Rahmen der steuerlichen Betrachtung der Konzessionsabgaben (Abzugsfähigkeit 

der Konzessionsabgabe als Betriebsausgabe) ist es Voraussetzung, dass dem Versorgungs-

betrieb nach Zahlung der KA ein angemessener handelsrechtlicher Gewinn verbleibt. Steu-

erlich beträgt der Mindestgewinn 1,5 % des Sachanlagevermögens, welches am Anfang des 

jeweiligen Wirtschaftsjahres in der Handelsbilanz ausgewiesen wurde. 

Bei der Frage, ob die Konzessionsabgabe abgeführt werden kann, sind somit die preisrecht-

lichen Vorgaben (4 % vom Stamm- oder Gesellschaftskapital) und die steuerlichen Vorgaben 

(1,5 % vom Sachanlagevermögen) zu berücksichtigen.

24) KAEAnO; Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung 

mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (1941).

Tabelle 4:  
Zusammensetzung der Gewinn- und Verlustrechnung und der aufwandsgleichen Kosten

GuV Hinzu- 
rechnungen / 
Kürzungen

Korrigierte GuV

Materialkosten und Fremdleistungen +/- Materialkosten und Fremdleistungen

Personalkosten +/- Personalkosten

Fremdkapitalzinsen +/- Fremdkapitalzinsen

sonstige betriebliche Kosten +/- sonstige betriebliche Kosten

Konzessionsabgabe -

betriebliche Steuern +/- betriebliche Steuern

handelsrechtliche Abschreibung -

Kostenmindernde Erlöse und Erträge +/- Kostenmindernde Erlöse und Erträge

Σ aufwandsgleiche Kosten
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4.3  Bilanz aufstellen

Bei der Aufstellung der Bilanz ist analog zur 

Aufstellung der GuV vorzugehen. Auch hier ist 

der Ausgangspunkt bei Mehrspartenunterneh-

men der Unbundling-Abschluss, sodass unter 

Umständen Korrekturen der Bilanzpositionen 

notwendig werden. Wichtig ist hierbei, dass 

bei einer Korrektur der Aktivseite die korres-

pondierenden Positionen auf der Passivseite 

ebenfalls korrigiert werden. Die Zuordnung 

der Forderungen und Verbindlichkeiten auf 

die verschiedenen Sparten kann z. B. mit Hil-

fe der Umsatzerlöse je Sparte erfolgen. Sehr 

sorgfältig muss die Aufteilung des bilanziellen 

Eigenkapitals erfolgen, sinnvolle Zuordnungen 

können sich z. B. an dem entsprechenden An-

lagevermögen orientieren. 

Die Bilanzwerte sind die Ausgangsbasis für 

die Ermittlung des betriebsnotwendigen Ei-

genkapitals und damit auch Basis für die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenka-

pitalverzinsung  Das betriebsnotwendige 

Vermögen und das betriebsnotwendige Ei-

genkapital werden auf Basis von Jahresmittel-

werten (Durchschnitt von Jahresanfangs- und 

Jahresendwert) hergeleitet. Durch den Ansatz 

von Jahresmittelwerten wird die Verzinsungs-

basis, die sich auf stichtagsbezogene Größen 

stützt, verstetigt. Aus diesem Grund muss 

nicht nur die Bilanz für das letzte abgeschlos-

sene Geschäftsjahr, sondern auch für das vor-

letzte abgeschlossen Geschäftsjahr aufgestellt 

und aufbereitet werden. Alternativ ist der An-

satz von Planwerten für die Bilanz denkbar. 

 
4.4 Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 ermitteln

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten 

sind die Ausgangsbasis für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen und der 

kalkulatorischen Restwerte. Im Rahmen der 

Berechnung der Abschreibungen ist es nicht 

zweckmäßig für jedes einzelne Wirtschaftsgut 

eine eigene kalkulatorische Nutzungsdauer 

festzulegen. Aus diesem Grund werden die 

verschiedenen Wirtschaftsgüter eines Was-

serversorgers in sogenannten Anlagengrup-

pen zusammengefasst. Die historischen An-

schaffungs- und Herstellungskosten, welche in 

der Anlagenbuchhaltung geführt werden, sind 

diesen verschiedenen Anlagengruppen zuzu-

ordnen. In der folgenden Tabelle 6 findet sich 

eine Übersicht der festgelegten Anlagegrup-

pen.

Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage für die Wasserpreisbildung Kapitel 4

Tabelle 5: Darstellung einer stark aggregierten und verkürzten Bilanz

Aktiva                                                                                                                                  Bilanz                                                                                                                           Passiva

1. Anlagevermögen 6. Eigenkapital

2. Umlaufvermögen 7. Erhaltene Baukostenzuschüsse

3. Rechnungsabgrenzungsposten 8. Sonderposten mit Rücklageanteil

4. Aktive latente Steuern 9. Rückstellungen

5. Aktiver Unterschiedsbetrag  
        aus der Vermögensverrechnung

10. Verbindlichkeiten

11. Rechnungsabgrenzungsposten

12. Passive latente Steuern
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Im Rahmen der Bestimmung der AHK für ge-

meinsam genutzte Betriebsmittel (z. B. Verwal-

tungsgebäude der Stadtwerke oder Leitwarte 

Gas / Strom und Wasser) muss im Rahmen der 

Bestimmung des dem Wasser zuzurechnen-

den Anteils eine sachgerechte Zuordnung ge-

wählt werden. 

In Einzelfällen sind Anlagen im Bau aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften nicht anzusetzen. 

Kapitel 4 

Tabelle 6: Sinnvolle Anlagengruppen 

Grundstücksanlagen

Betriebsgebäude

Verwaltungsgebäude

Geschäftsausstattung (ohne Hardware und Software, Werkzeuge/Geräte)

Werkzeuge / Geräte

Lagereinrichtung

Hardware

Software

Leichtfahrzeuge

Schwerfahrzeuge

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Stahl

Rohrleitungen GfK

Rohrleitungen Spannbeton

Rohrleitungen Asbestzement

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Grauguss

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Duktiler Guss

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Polyethylen

Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen Polyvinylchlorid

Armaturen im Netz

Kundenwasserzähler

Druckerhöhungsanlage bzw. Druckminderanlagen im Netz

elektrische Anlagen und Fernwirkanlagen

Aufbereitungsanlagen

Wassergewinnungsanlagen / Brunnen

Speicheranlagen / Hochbehälter

Pumpwerke

(nach Abstimmung im BDEW und VKU)
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Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage für die Wasserpreisbildung Kapitel 4

Tabelle 7: Zusammensetzung der Gesamtkosten der Sparte Wasser aufbauend auf den  
aufwandsgleichen Kosten

Summe der aufwandsgleichen Kosten (korrigierte GuV)

+ kalk. Abschreibungen (zzgl. Scheingewinnbesteuerung)

+ kalk. Eigenkapitalverzinsung

+ kalk. Steuern

+ kalk. Konzessionsabgabe

+ kalk. Wagnisse

- kalk. Elemente der kostenmindernden Erlöse und Erträge 

= Gesamtkosten der Sparte Wasser

4.5 Berechnung der kalkulatorischen  
 Kostenpositionen

Die Summe der aufwandsgleichen Kosten ist 

um die kalkulatorischen Kostenpositionen zu 

ergänzen. 

Zu den kalkulatorischen Kosten zählen, wie in 

3.3 erläutert, sowohl Anderskosten (gleiche 

Kostenart wie in der GuV, jedoch mit unter-

schiedlichem Wertansatz) als auch Zusatzkos-

ten (den Kosten steht kein handelsrechtlicher 

Aufwand gegenüber). Zu den Anderskosten 

gehören u. a. die kalkulatorischen Abschrei-

bungen und die kalkulatorische Konzessi-

onsabgabe. Unter Zusatzkosten werden die 

kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung und 

die kalkulatorischen Steuern subsumiert. 

Aufbauend auf den aufwandsgleichen Kosten 

lassen sich gemäß Tabelle 7 die Gesamtkosten 

der Sparte Wasser berechnen. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Ab-

schreibung werden die historischen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten (AHK) und je 

nach Berechnungssystematik noch die Index-

reihen, zur Bildung der Tagesneuwerte (TNW), 

bzw. die Verbraucherpreisindices, zur Bildung 

der wiederbewerteten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten benötigt. Je nach unter-

nehmerischer Praxis können jahresgenaue 

oder monatsgenaue Abschreibungen ange-

setzt werden, dabei sind der entsprechen-

de Aufwand und die Rückwirkung auf das zu 

verzinsende Kapital zu berücksichtigen. Von 

Exkurs 9: Kalkulatorische Abschreibungen

Zur Gewährleistung der Substanzerhaltung ist es notwendig, die bilanzielle bzw. handels-

rechtliche Abschreibung durch die kalkulatorische (lineare) Abschreibung zu ersetzen.

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung kann bei der Berechnungssystematik 

„Realkapitalerhaltung Ansatz 1“ folgende Formel angewendet werden:

Anlagevermögen zur AHK 

(betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer)

Zur Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung (kalk. AfA) auf Basis von Tagesneuwerten 

(TNW) (Nettosubstanzerhaltung Ansatz 1 und 2) bzw. wiederbewerteten AHK (Realkapitaler-

haltung Ansatz 2) kann folgendes Schema angewandt werden:

= kalkulatorische Abschreibung auf Basis AHK

Fortsetzung S. 48
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den kalkulatorischen Abschreibungen sind die 

kalkulatorischen Auflösungsraten der Ertrags-, 

Bau- und Kapitalzuschüsse in der Regel abzu-

setzen, siehe Kapitel 3.3.1.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wer-

den betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern 

benötigt. Diese richten sich nicht nach der 

technisch maximal möglichen Nutzungsdauer, 

sondern es werden die betriebsgewöhnlichen, 

Kapitel 4 

/
=
*

Anlagevermögen zu AHK

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

kalk. Abschreibungen auf Basis AHK

(1-Eigenkapitalquote 25))

= kalkulatorische Abschreibungen für fremdfinanzierte Anlagegüter

/
=
*

Anlagevermögen zu TNW / wiederbewerteten AHK

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

kalk. Abschreibungen auf Basis TNW / wiederbewerteten AHK

Eigenkapitalquote

+        = kalkulatorische Abschreibungen für eigenfinanzierte Anlagengüter

= kalkulatorische Abschreibungen

25) Kurzerklärung: Bei der Eigenkapitalquote handelt es sich um den Quotienten aus betriebsnotwendigem Eigenkapital 

und betriebsnotwendigem Vermögen; s. im Übrigen Exkurs 8.

Exkurs 10: Begriff und Verwendung „Nutzungsdauer“

�� Steuerliche Nutzungsdauer: Die steuerlichen Nutzungsdauern sind in den amtlichen AfA-

Tabellen verbindlich festgelegt und vor allem für die Steuerbilanz, aber auch für die Han-

delsbilanz ausschlaggebend. 

�� Handelsrechtliche Nutzungsdauer; Entspricht i. d. R. den steuerlichen Nutzungsdauern, 

um nicht zwei Systeme für den Jahresabschluss vorhalten zu müssen. Es kann jedoch von 

den steuerlichen Nutzungsdauern abgewichen werden.

�� Technische Nutzungsdauer: Beschreibt den Zeitraum, in dem das abnutzbare Anlagegut 

technisch in der Lage ist, seinen Zweck zu erfüllen. Die technische Nutzungsdauer über-

steigt regelmäßig die wirtschaftliche und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

�� Wirtschaftliche Nutzungsdauer: Umfasst den Zeitraum, in dem das Anlagegut wirtschaft-

lich, also rentabel genutzt werden kann.

�� Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: Diese wird i. d. R. für die Ermittlung der kalkulato-

rischen Abschreibungen herangezogen. Sie liegt in der Mehrheit zwischen den handels- 

und steuerrechtlichen und den technischen Nutzungsdauern. In deren Ermittlung fließen 

auch die betrieblichen Erfahrungen ein. 
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also durchschnittlichen Nutzungsdauern ange-

setzt. Ihre Obergrenzen sind regelmäßig höher 

als die steuerlich vorgeschriebenen Nutzungs-

dauern gem. der amtlichen AfA-Tabellen. 

Die für die Preiskalkulation für Trinkwasser 

empfohlenen betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauern können Sie Tabelle 8 entnehmen.

Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage für die Wasserpreisbildung Kapitel 4

Tabelle 8: Untere und obere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern je Anlagengruppe 

Anlagengruppen
Untere  
Nutzungsdauer

Obere  
Nutzungsdauer

Grundstücksanlagen 20 35

Betriebsgebäude 50 75

Verwaltungsgebäude 50 75

Geschäftsausstattung  

(ohne Hardware und Software, Werkzeuge / Geräte)
3 15

Werkzeuge / Geräte 5 20

Lagereinrichtung 10 25

Hardware 3 8

Software 3 5

Leichtfahrzeuge 5 10

Schwerfahrzeuge 5 12

Rohrleitungen /  Hausanschlussleitungen Stahl 40 80

Rohrleitungen GfK 40 80

Rohrleitungen Spannbeton 40 80

Rohrleitungen Asbestzement 40 80

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Grauguss 40 80

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Duktiler Guss 40 80

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Polyethylen 40 80

Rohrleitungen / Hausanschlussleitungen Polyvinylchlorid 

(PVC)
40 80

Armaturen im Netz 30 80

Kundenwasserzähler 6 9

Druckerhöhungsanlage bzw. Druckminderanlagen  

im Netz
10 40

elektrische Anlagen und Fernwirkanlagen 10 35

Aufbereitungsanlagen 10 35

Wassergewinnungsanlagen / Brunnen 15 50

Speicheranlagen / Hochbehälter 25 50

Pumpwerke 15 40

(nach Abstimmung im BDEW und VKU)
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Es kann unternehmensindividuelle Gründe ge-

ben, von den oben genannten Bandbreiten der 

Nutzungsdauern abzuweichen, die die Verbän-

de empfohlen haben. Ursachen können zum 

Beispiel eingesetzte Materialarten, Bodenbe-

schaffenheiten, die Qualität des Wassers oder 

andere Faktoren sein, die die Lebensdauer des 

Anlagegutes beeinflussen.

Basis für die kalkulatorische Eigenkapitalver-

zinsung ist das betriebsnotwendige Eigenka-

pital. Dieses wird auf Basis der Spartenbilanz 

Wasser und den kalkulatorischen Restwerten 

(auf Basis der AHK, auf Basis der TNW oder auf 

Basis der wiederbewerteten AHK) berechnet.

Für die kalkulatorische Gewerbesteuer und 

die kalkulatorische Körperschaftssteuer wird 

ebenfalls die kalkulatorische Eigenkapitalver-

zinsung herangezogen.

Die kalkulatorische Konzessionsabgabe kann 

erst berechnet werden, wenn alle aufwands-

gleichen und alle anderen kalkulatorischen 

Kostenpositionen ermittelt wurden.

Bei der Ermittlung der Anlagewagniskosten 

werden die außerplanmäßigen Abschreibun-

gen, Verluste aus Sachanlageabgängen, Ab-

bruchkosten und die über den Restbuchwert 

hinausgehenden Erträge aus Anlageabgängen 

Kapitel 4 

Exkurs 11: Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Auch bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung ist eine Differenzierung zwischen den 

Berechnungssystematiken nötig (siehe Kapitel 3.2). 

Im ersten Schritt, der unabhängig von der Berechnungssystematik ist, sind das betriebsnot-

wendige Vermögen (BNV), das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK) und die Eigenkapi-

talquote (EK-Quote) zu ermitteln. 

Dies ist nach folgendem Schema möglich:

Wie bereits in Kapitel 4.3 erläutert, handelt es sich hier stets um Jahresmittelwerte. Dies gilt 

auch für die kalkulatorischen Restbuchwerte. 

+

+

+

kalk. Restbuchwerte des Sachanlagevermögens zu AHK (einschl. Grundstü-
cke und Anlagen im Bau, wenn diese nicht über aktualisierte Bauzeitzinsen 
einbezogen wurden)

immaterielle Wirtschaftsgüter

Bilanzwerte der Finanzanlagen

Bilanzwerte des Umlaufvermögens (einschl. aktiv. RAP)

Betriebsnotwendiges Vermögen (BNV)

- Abzugskapital (einschl. Steueranteil SoPo mit Rücklagenanteil)

- verzinsliches Fremdkapital

betriebsnotwendiges Eigenkapital (BNEK)

BNEK / BNV = EK-Quote

Fortsetzung S. 51
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berücksichtigt. Der Differenzbetrag zwischen 

den handelsrechtlichen und kalkulatorischen 

Restbuchwerten für Anlageabgänge wird ab-

gezogen. Dieser Differenzbetrag entsteht 

dann, wenn bei Sachanlagen die Nutzungs-

dauern bilanziell aber nicht kalkulatorisch ver-

kürzt werden.

Die Ermittlung der Vertriebswagniskosten er-

folgt über die Aufwendungen für Forderungs-

ausfälle und Wertberichtigungen auf Forderun-

gen, denen Erträge aus Einnahmen für bereits 

abgeschriebene Forderungen sowie aus der 

Auflösung von Wertberichtigungen gegenüber-

gestellt werden müssen. Die Forderungen, die 

Leistungen für Dritte betreffen, werden bei der 

Ermittlung der Wagniskosten für den Wasser-

preis nicht berücksichtigt.

Das Beständewagnis wird auf Basis der ge-

buchten Verluste an Vorräten ermittelt und be-

inhaltet neben den Abschreibungen auf das 

Vorratsvermögen auch Preis- und Bestands-

differenzen. 

4.6 Kostenzuordnung auf die Kostenstellen

Im Anschluss an die Kostenartenrechnung (Er-

mittlung der aufwandsgleichen und kalkulato-

rischen Kosten) erfolgt die Kostenstellenrech-

nung. Sie dient dazu, in einem ersten Schritt 

die direkt zurechenbaren Kosten und in einem 

zweiten Schritt die Gemeinkosten (Kosten, 

die nicht direkt einer Kostenstelle zugeordnet 

werden können) den Orten der Entstehung – 

also den Kostenstellen – verursachungsge-

recht zuzuordnen. Dies ermöglicht ein hohes 

Maß an interner Transparenz und stellt eine 

Vergleichsgrundlage dar. Sie dient zudem der 

Kostenkontrolle. 

Bei einer Kostenstelle handelt es sich um den 

Ort der Kostenentstehung und der Leistungs-

erbringung. Gängige Hauptkostenstellen in 

Produktionsbetrieben sind: Material, Fertigung, 

Verwaltung und Vertrieb. Da diese Hauptkos-

tenstellen nicht mit der Struktur eines Wasser-

versorgungsunternehmens zusammenpassen, 

wurden hierfür eigene Hauptkostenstellen de-

finiert. Sollten Vergleiche zwischen Unterneh-
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Bei der Ermittlung des Abzugskapitals sollte darauf geachtet werden, dass nur die Positi-

onen angesetzt werden, die dem Unternehmen nachhaltig zur Finanzierung zur Verfügung 

stehen. Dies ist z. B. bei Rückstellungen für ausstehende Rechnungen im Jahresabschluss, 

die wenige Wochen nach dem Bilanzstichtag wieder aufgelöst sind, nicht der Fall. Wenn 

nur ein Teil des Abzugskapitals angesetzt wird, muss auch auf der Aktivseite eine entspre-

chende Anpassung vorgenommen werden.

Im zweiten Schritt ist das betriebsnotwendige Eigenkapital zu verzinsen. Bei den Berech-

nungssystematiken Realkapitalerhaltung Ansatz 2 und Nettosubstanzerhaltung Ansatz 1 

und 2 ist hierbei jedoch zu berücksichtigen, ähnlich der Abschreibung, dass die Restwerte 

fremdfinanzierter Anlagen zu historischen AHK in das betriebsnotwendige Eigenkapital 

eingehen und die Restwerte der eigenfinanzierten Anlagen zu Tagesneuwerten bzw. zu 

wiederbewerteten AHK eingehen. 

Für die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals kann folgende Formel angewen-

det werden:

betriebsnotwendiges Eigenkapital × Eigenkapitalzinssatz = kalk. Eigenkapitalverzinsung

z. B. 7,1 % (Realzinssatz für RKE-Ansatz 2)
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men angestrebt werden, ist darauf zu achten, 

dass eine einheitliche Kostenstellenstruktur 

vorhanden ist.

Die Hauptkostenstellen sind:

�� Beschaffung / Gewinnung 

�� Transport

�� Speicherung

�� Verteilung

�� Messung und Abrechnung

�� Qualität

�� Verwaltung und Vertrieb

Der Teilbereich Gewinnung der Hauptkosten-

stelle Beschaffung / Gewinnung beinhaltet so-

wohl die Gewinnung, Förderung als auch Auf-

bereitung.

Genauere Definition bzw. Klassifizierung der 

Hauptkostenstellen sind im Anhang 6.2 zu fin-

den.

Die Zuordnung der Kosten auf die Hauptkos-

tenstellen erfolgt über den Betriebsabrech-

nungsbogen (BAB). In unten stehender Über-

sicht finden Sie einen beispielhaften BAB mit 

den oben genannten Hauptkostenstellen.

Die verschiedenen Kostenarten sind in einer 

groben Gliederung links zusammengefasst. 

Die blauen Flächen zeigen zu welchen Haupt-

kostenstellen die jeweilige Kostenart in der 

Regel zugeordnet wird. So können z. B. die 

kalkulatorischen Abschreibungen je nachdem 

für welche Anlagegüter Abschreibungen ange-

fallen sind, zahlreichen Hauptkostenstellen zu-

geordnet werden. Betriebliche Steuern hinge-

Kapitel 4 

Abbildung 10: Beispielhafte Kostenzuordnung auf die Hauptkostenstellen

Kostenarten
Hilfskosten-

stelle

Hauptkostenstelle

Beschaf-
fung / 

Gewinnung
Transport 

Speiche-
rung

Verteilung
Messung 
und Ab-

rechnung
Qualität

Verwaltung 
/ Vertrieb

Materialkosten und 
Fremdleistungen

Materialkosten und Fremdleistungen

Personalkosten
Personal-

kosten

Fremdkapitalzinsen FK-Zinsen

sonstige betriebli-
che Kosten

sonstige betriebliche Kosten

betriebliche  
Steuern

betriebl. 
Steuern

Kalk.  
Abschreibungen 

Kalk. Abschreibungen

Kalk. Eigenkapital-
verzinsung

Kalk. Eigenkapitalverzinsung

Kalk. Steuern Kalk. Steuern

Kalk. Konzessions-
abgabe

Kalk. KA

Kostenmindernde 
Erlöse und Erträge

Kostenmindernde Erlöse und Erträge

Summe der  
Kostenarten  
(Gesamtkosten)

Σ Hilfskos-
tenstelle

Σ Beschaf-
fung / 

Gewinnung
Σ Transport Σ Speiche-

rung
Σ Vertei-

lung

Σ Messung 
und Ab-

rechnung
Σ Qualität

Σ Ver-
waltung / 
Vertrieb
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gen fallen für die gesamte Wasserversorgung 

an und können keiner Hauptkostenstelle direkt 

zugerechnet werden. Aus diesem Grund wer-

den die betrieblichen Steuern in der Hilfskos-

tenstelle erfasst. Sämtliche Kostenarten, die in 

der Hilfskostenstelle erfasst werden, werden 

in einem zweiten Schritt mit einem geeigneten 

Schlüssel auf die Hauptkostenstellen verteilt. 

Die Kostenzuordnung auf die Hauptkosten-

stellen sollte möglichst direkt erfolgen. Die 

Kostenstellenrechnung bildet den Ausgangs-

punkt für die Aufteilung der Selbstkosten auf 

die einzelnen Kundengruppen / Kostenträger 

(Tarifkunden, Sondervertragskunden inkl. Wei-

terverteiler und Löschwasser). 

 
4.7 Kostenzuordnung zu fixen Kosten  
 und variablen Kosten

Neben den Zuordnungen der Kostenarten auf 

Kostenstellen und Kostenträger ist auch die 

Unterteilung in fixe Kosten und variable Kos-

ten für die Preisbildung von Bedeutung (siehe 

Kapitel 5.1.1).

Variable Kosten ändern sich direkt mit der Än-

derung der Bezugsgröße (in diesem Fall mit 

der Höhe des Wasserabsatzes). Fixe Kosten 

sind grundsätzlich unabhängig von der Be-

zugsgröße im betrachteten Zeitraum. 

Gemäß dieser Definition gelten die Bezugs-

kosten überwiegend als variable Kosten, al-

lerdings ist hier der jeweilige Bezugsvertrag 

zu prüfen, inwiefern ein Grundpreis oder eine 

Take-Or-Pay-Regelung vereinbart wurde und 

damit Fixkosten vorliegen. Personalkosten hin-

gegen sind in der Kalkulationsperiode z. B. als 

fixe Kosten anzusehen. 

 
4.8 Kostenzuordnung auf die Kostenträger  
 bzw. Kundengruppen

Die Einzelkosten der Kostenstellen sollten den 

Kostenträgern bzw. Kundengruppen überall 

dort direkt zugerechnet werden, wo es verur-

sachungsgerecht möglich ist (sog. Primat der 

direkten Kostenzuordnung). Die Gemeinkosten 

werden hingegen im Wege der sachgerechten 

Schlüsselung auf die Kundengruppen verteilt.

 

Die Kostenträger sind:

�� Wasserversorgung von Tarifkunden 

�� Wasserversorgung von Sondervertragskunden

�� Löschwasserversorgung

 

Für die Zuordnung der Gemeinkosten gibt es in 

der Wasserwirtschaft keine allgemeingültigen 

Schlüssel. In der Praxis kommt eine Vielzahl 

unterschiedlichster Schlüssel zur Anwendung. 

Im Wesentlichen unterscheidet man:

�� Mengenschlüssel: Sie bilden das Verhältnis 

der an die Kundengruppen jeweils abgege-

benen Mengen ab. Dieser Schlüssel kommt 

z. B. bei der Aufteilung der Betriebskosten 

der Gewinnung / Aufbereitung des Wassers 

zur Anwendung.

�� Kundenabhängige Schlüssel: Schlüssel-

bildung nach der Anzahl der Zähler / Zäh-

lerablesungen. Dieser Schlüssel kommt 

bei der Aufteilung der vertriebsorientierten 

Funktionsbereiche zur Anwendung.

�� Leistungsabhängige Schlüssel: Diese 

Schlüsselung kommt bei der Aufteilung der 

Kosten der technischen Funktionsbereiche 

(Gewinnung, Förderung und Verteilung) 

zur Anwendung. Im Vordergrund steht hier 

das sog. Spitzenlastanteilverfahren. Hierbei 

erfolgt die Verrechnung der Kosten nach 

dem zeitgleichen Leistungsanteil der zuge-

hörigen Kundengruppen an der jeweiligen 

Höchstleistung der Versorgungsanlagen. 

Dieses Verfahren stellt auf die zeitgleich 

gemessenen Anteile der Kundengruppen 

an der Höchstleistung ab. Je nach der zu-

grunde gelegten Zeit, in der die Spitzenlast 

Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage für die Wasserpreisbildung Kapitel 4
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gemessen wird, wird die Spitzenzeit oder 

Höchstlastzeit definiert – entweder als Spit-

zentag oder als Spitzenstunde. Will man die 

Auswirkungen von Zufälligkeiten einer Jah-

resmessung vermeiden, können die Spit-

zenlastanteilswerte der Vergangenheit mit 

einem Durchschnittssatz, z. B. der letzten 

drei oder fünf Jahre, festgelegt werden.

Die Methodik der Schlüsselermittlung soll-

te von Stetigkeit / Kontinuität geprägt sein 

(Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). Zudem 

ist die Nachvollziehbarkeit und Sachgerechtig-

keit der gewählten Schlüssel unabdingbar. 

Sinnvolle Schlüssel sollten sich an der Versor-

gungsstruktur und der Kostenentstehung ori-

entieren, in der Praxis haben sich die in Tabelle 

9 aufgeführten Schlüssel bewährt.

 
4.9 Rechenbeispiel mit Realkapitalerhaltung  
 Ansatz 2

Um die vorangegangenen Erläuterungen zu 

den einzelnen Rechenschritten zusammenzu-

fassen, findet sich in Abbildung 11 (s. S. 55) 

eine Muster-Selbstkostenermittlung. Das Re-

chenbeispiel bezieht sich auf das Unterneh-

menserhaltungskonzept Realkapitalerhaltung 

Ansatz 2 (RKE-Ansatz 2), auf andere mögliche 

Unternehmenserhaltungskonzepte wird in dem 

Beispiel nicht eingegangen. Bei den verwen-

deten Zahlen handelt es sich um fiktive Werte, 

die lediglich der Veranschaulichung dienen. 

Wie bereits in Kapitel 4.1 dargestellt lässt sich 

die Ermittlung der Selbstkosten in mehrere Ar-

beitsschritte untergliedern.

Erläuterungen zu Abbildung 11 

 
Schritt 1
Gewinn- und Verlustrechnung  

der Sparte Wasser

Als Ergebnis der Überleitung aus dem Jahres-

abschluss zur Sparten Gewinn- und Verlust-

rechnung (siehe Kapitel 3.4.1 und 3.4.2) erge-

ben sich die aufwandsgleichen Kosten (siehe 

Kapitel 4.2). Diese enthalten keine Aufwen-

dungen, die durch Anderskosten in der Kal-

kulation ersetzt werden. Die in der Abbildung 

dargestellten handelsrechtlichen Abschrei-

bungen und die Konzessionsabgabe sind nur 

zur Vervollständigung der GuV angegeben, sie 

werden im Rahmen der Selbstkostenermitt-

lung durch kalkulatorische Werte ersetzt. Die 

hier dargestellte GuV der Sparte Wasser ist 

deutlich verkürzt und es wurden lediglich die 

Hauptgliederungspunkte dargestellt.

Manche neutralen Aufwendungen und Erträge 

können teilweise durch kalkulatorische Wag-

niskosten ersetzt werden (siehe Kapitel 3.3.5). 

Da die Ermittlung der kalkulatorischen Wag-

niskosten von jedem Unternehmen individuell 

vorzunehmen ist und keine pauschale Berech-

nungsanleitung möglich ist, bleiben die kalku-

latorischen Wagniskosten in diesem Rechen-

beispiel unberücksichtigt.

 

Kapitel 4 

Tabelle 9: Gängige Kostenträger-Schlüssel 
in der Wasserversorgung 

Schlüsselbeschreibung Einheit

Wasserabgabe m³

Wasserabgabe am Spitzentag 

des Jahres
m³/d

Angeschlossene Zähler Stück

Zahl der Zählerablesungen Stück

Leitungslänge km

(nach Abstimmung im BDEW und VKU)

Fortsetzung S. 56
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Abbildung 11: Rechenbeispiel mit RKE-Ansatz 2

GuV Sparte Wasser (verkürzt)

Materialkosten

+ Fremdleistungen

+ Personalkosten 

+ Fremdkapitalzinsen

+ sonstige betriebliche Kosten

+ betriebliche Steuern

- Kostenmindernde Erlöse und Erträge

2.500.000

600.000

2.000.000

200.000

380.000

20.000

- 1.000.000

= Σ aufwandsgleiche Kosten 4 700 000

+ handelsrechtliche Abschreibungen

+ Konzessionsabgabe

890.000

700.000

= handelsrechtl  Gesamtaufwendungen 6 290 000

1 Bilanz Sparte Wasser (verkürzt) 
Aktiva                                                                                                                                                           Passiva

Sachanlage- 
vermögen +  
Immaterielle VG

12.300.000 Eigenkapital 4.100.000

Finanzanlagen 300.000 Erhaltene BKZ 2.000.000

Umlaufvermögen 700.000 Sonderposten 
Rücklageanteil

3.000

Aktiver RAP 3.000 Rückstellungen 2.800.000

Verbindlichkeiten 4.100.000

2

Ermittlung betriebsnotwendiges EK

kalk. Restbuchwerte des fremdfinanzierten Anlagevermögens 1)

+ kalk. Restbuchwerte des eigenfinanzierten Anlagevermögens 2)

+ Immaterielle Vermögensgegenstände

+ Grundstücke 

+ Bilanzwerte der Finanzanlagen

+ Bilanzwerte des Umlaufvermögens

8.312.097

8.433.217

30.000

100.000

300.000

700.000

= betriebsnotwendiges Vermögen

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

17 875 314

- 6.403.000

- 2.500.000

= betriebsnotwendiges Eigenkapital 8 975 314

4

BAB (verkürzt)

Materialkosten

+ Fremdleistungen

+ Personalkosten 

+ Fremdkapitalzinsen

+ sonstige betriebliche Kosten

+ betriebliche Steuern

- Kostenmindernde Erlöse und Erträge

2.500.000

600.000

2.000.000

200.000

380.000

20.000

- 1.000.000

= Σ aufwandsgleiche Kosten

+ kalk. Abschreibungen

+ kalk. Eigenkapitalverzinsung

+ kalk. Steuern

4 700 000

912.714

637.247

196.322

= Gesamtkosten vor KA

+ kalk. Konzessionsabgabe

6 446 283

716.182

= Gesamtkosten der Wasserversorgung 7 162 465

8

Ermittlung der EK-Verzinsung

Betriebsnotwendiges Eigenkapital

* EK-Zinssatz

8.975.314

7,1%

= kalk  EK-Verzinsung 637 247

5

Ermittlung der kalk  Steuern

1) Gewerbesteuer

kalk. EK-Verzinsung

* kalk. Gewerbesteuersatz

637.247 

16,28%

= kalk  Gewerbesteuer 121 367

2) Körperschaftsteuer

Kalk. EK-Verzinsung 637.247

* Körperschaftsteuersatz 15%

= kalk  Körperschaftsteuer 95 587

6

1) kalk. Restbuchwerte des AV zu AHK * FK-Quote

2) kalk. Restbuchwerte des AV zu wiederbewerteten AHK * EK-Quote 

Ermittlung der Abschreibungen

(AHK * FK-Quote) 

+ (wiederbewertete AHK * EK-Quote)

/ kalk. Nutzungsdauer

= kalk. Abschreibungen

Rechenschritt je Anlagengruppe durch-
zuführen

ÒΣ kalk  Abschreibungen 912 714

3

Ermittlung der Konzessionsabgabe

Gesamtkosten vor KA 

* kalk. KA-Satz

6.446.283

11,11%

= kalk  Konzessionsabgabe

An dieser Stelle wird angenommen, dass 
es sich um kostendeckende Wasserpreise 
handelt

716 182

7
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Schritt 2    

Bilanz der Sparte Wasser

Auch die Spartenbilanz Wasser ist ein Ergebnis 

der Überleitungsrechnung aus dem Jahresab-

schluss. Es werden hier lediglich die Haupt-

gliederungspunkte bzw. besonders relevante 

Einzelposten dargestellt, um die Übersicht-

lichkeit gewährleisten zu können. Wie bereits 

in Kapitel 4.3 beschrieben handelt es sich bei 

den Werten um Jahresmittelwerte, d. h. um die 

Durchschnittswerte der Bilanz des letzten und 

des vorletzten Geschäftsjahres, die für die Er-

mittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapi-

tals benötigt werden. An dieser Stelle wäre es 

auch möglich, den Mittelwert der Bilanz des 

letzten Geschäftsjahres und die aktuelle Plan-

bilanz anzusetzen bzw. sich komplett auf die 

Planbilanzen zu stützen. 

Schritt 3    

Ermittlung der Abschreibungen

Es sind die historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (AHK) zu ermitteln und die 

einzelnen Anlagen den verschiedenen Anla-

gengruppen zuzuordnen. Bei den allgemeinen 

Anlagen, die von mehreren Sparten genutzt 

werden, ist darauf zu achten, dass eine sach-

gerechte Zuordnung der historischen AHK zur 

Sparte Wasser erfolgt. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Ab-

schreibungen ist für den eigenfinanzierten Teil 

der Anlagen eine Wiederbewertung der AHK 

mit dem Verbraucherpreisindex (VPI) erforder-

lich. Die Wiederbewertung erfolgt einzeln für 

jedes Jahr des Anlagenzugangs. Der eigenfi-

nanzierte Teil der Anlagen ergibt sich aus der 

Multiplikation der historischen AHK mit der Ei-

genkapitalquote, der fremdfinanzierte Teil der 

Anlagen aus der Multiplikation mit der Fremd-

kapitalquote. Die Anleitung zur Berechnung 

der EK-Quote ist in Exkurs 11 zu finden. Um 

die Abschreibungen zu berechnen, werden für 

den Realkapitalerhaltungsansatz 2 die fremd-

finanzierten Anlagen zu AHK und die eigenfi-

nanzierten Anlagen zu wiederbewerteten AHK 

durch die jeweilige Nutzungsdauer dividiert. 

Dieser Vorgang wird für sämtliche Anlagegü-

ter wiederholt. Als Ergebnis fließen in den Be-

triebsabrechnungsbogen (BAB; Schritt 8) die 

in den Anlagengruppen zusammengefassten 

kalkulatorischen Abschreibungen. 

 

Schritt 4    

Ermittlung des betriebsnotwendigen 

Eigenkapitals

Aufbauend auf den kalkulatorischen Restbuch-

werten, die analog zu den kalkulatorischen Ab-

schreibungen ermittelt werden, und weiteren 

Posten der Spartenbilanz wird das betriebs-

notwendige Vermögen ermittelt (siehe Kapitel 

3.3.2.1). Dieses muss um das Abzugskapital 

und das verzinsliche Fremdkapital reduziert 

werden, da nur das betriebsnotwendige Ei-

genkapital als Verzinsungsbasis herangezogen 

wird. 

 

Schritt 5    

Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung

Wie in Kapitel 4.5 erläutert ergibt sich die kal-

kulatorische EK-Verzinsung aus der Multipli-

kation des betriebsnotwendigen Eigenkapitals 

mit dem Eigenkapitalzinssatz. Der Eigenkapi-

talzinssatz ist abhängig von der Eigenkapital-

quote. Die Eigenkapitalquote wird jedoch nicht 

aus der Bilanz abgeleitet, sondern unter Be-

rücksichtigung der Berechnungssystematik, 

hier RKE-Ansatz 2, durch Division des be-

triebsnotwendigen Eigenkapitals mit dem be-

triebsnotwendigen Vermögen (siehe auch Ex-

kurs 11). Bei diesem Rechenbeispiel liegt die 

EK-Quote bei 50 %. Gemäß der Formel in Ka-

pitel 3.3.2.2 ergibt sich daraus ein realer Zins-

satz von 7,1 %.

 

Kapitel 4 
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Schritt 6    

Ermittlung der kalkulatorischen Steuern

Die kalkulatorische EK-Verzinsung fließt nicht 

nur in den Betriebsabrechnungsbogen, son-

dern bildet auch die Grundlage für die Berech-

nung der kalkulatorischen Gewerbesteuer und 

der kalkulatorischen Körperschaftsteuer. Wie 

in Kapitel 3.3.3 erläutert ist die Ansatzfähigkeit 

der kalkulatorischen Körperschaftsteuer im 

Einzelfall zu prüfen.

Der Gewerbesteuerhebesatz und die Steuer-

messzahl müssen, wie in Kapitel 3.3.3 erläu-

tert, in einen kalkulatorischen „im Hundert“ 

Gewerbesteuersatz umgerechnet werden. Bei 

einem Hebesatz von 400 % (gemeindeabhän-

gig) und einer Steuermesszahl von 3,5 % (§ 11 

Abs. 2 GewStG) ergibt sich ein kalkulatorischer 

Gewerbesteuersatz von 16,28 %. Basis für die 

kalkulatorische Gewerbesteuer ist an dieser 

Stelle vereinfachend nur die kalkulatorische 

Eigenkapitalverzinsung. Der Scheingewinn 

und sonstige kalkulatorische Mehrkosten ab-

züglich der handelsrechtlichen Aufwendungen 

(siehe Kapitel 3.3.3) bleiben für das Rechen-

beispiel außer Acht.

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Körper-

schaftsteuer wird die kalkulatorische Eigenka-

pitalverzinsung mit dem Körperschaftsteuer-

satz von 15 % (§ 23 Abs. 1 KStG) multipliziert.

 

Schritt 7   

Ermittlung der kalkulatorischen 

Konzessionsabgabe

Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, 

dass kostendeckende Wasserpreise erhoben 

werden. Dies bedeutet, dass die Gesamtkos-

ten den späteren Umsatzerlösen entsprechen. 

Da die Konzessionsabgabe umsatzabhängig 

ist (siehe auch Kapitel 3.3.4), ist der vereinbar-

te KA-Satz in einen „im-Hundert“-Satz umzu-

rechnen. Bei einem vereinbarten KA-Satz von 

10 % sind dies 11,11 %. Die Gesamtkosten vor 

Konzessionsabgabe (siehe Schritt 8) werden 

mit dem kalkulatorischen Konzessionsabga-

bensatz multipliziert und ergeben damit die 

kalkulatorische Konzessionsabgabe.

Schritt 8   

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Im BAB werden alle bisher ermittelten auf-

wandsgleichen und kalkulatorischen Kosten 

zusammengefasst. Aus der GuV (Schritt 1) 

gehen nur die aufwandsgleichen Kosten ein. 

Hinzuaddiert werden die kalkulatorischen Ab-

schreibungen (Schritt 3), die kalkulatorische 

EK-Verzinsung (Schritt 5) und die kalkulatori-

schen Steuern (Schritt 6). Die Summe ergibt 

die Gesamtkosten vor Konzessionsabgabe, 

welche Ausgangspunkt für Schritt 7 sind. Wie 

bereits unter Schritt 1 erläutert wurde, ist es 

möglich, zusätzlich kalkulatorische Wagnis-

kosten anzusetzen, was hier jedoch mit Blick 

auf die Übersichtlichkeit unterlassen wurde.

Die Gesamtkosten der Wasserversorgung er-

geben sich aus der Addition der Gesamtkos-

ten vor Konzessionsabgabe mit der kalkulato-

rischen Konzessionsabgabe.

Die so ermittelten Selbstkosten werden, wie in 

den Kapiteln 4.6 bis 4.8 erläutert, den Kosten-

stellen und Kostenträgern zugeordnet und im 

Rahmen der Preisberechnung (Kapitel 5.1) in 

Arbeits- und Grundpreis überführt.

Umsetzung der Kostenrechnung als Grundlage für die Wasserpreisbildung Kapitel 4
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5 Ermittlung des Wasserpreises und Festlegung der Tarifstruktur 

5.1 Ermittlung des Wasserpreises

Nach der Ermittlung der Kosten müssen nun 

die Trinkwasserpreise berechnet werden. Da-

bei sind mehrere Sachverhalte einzubeziehen:

�� Bei den Überlegungen zur Preisgestaltung 

sind die einzelnen Kundentypen und Ab-

nahmefälle zu berücksichtigen, um nicht 

einzelne Kundentypen unverhältnismäßig zu 

benachteiligen. (Gleichbehandlungsprinzip)

�� Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die ver-

ursachungsgerechte Preisbildung für alle 

Kundengruppen (Tarifkunden und Sonder-

vertragskunden). Eine Schlechterstellung 

einzelner Kundengruppen ist zu vermeiden. 

Die Tarifkunden sollten nicht die Sonderver-

tragskunden subventionieren und anders 

herum. (Äquivalenzprinzip)

�� Preise sollen kostendeckend sein. (Kosten-

deckungsprinzip)

Im Folgenden wird erläutert, wie die Trinkwas-

serpreise, ausgehend von den Selbstkosten 

der Hauptkostenstelle Wasserversorgung Ta-

rifkunden, berechnet werden können. 

5.1.1 Grundsätze der Preisberechnung

Die Entgelte für die Wasserversorgung setzen 

sich meist aus einem Arbeitspreis (in € / m³) 

sowie Grundpreisen und/oder Mindestpreisen 

(in € /Tag, € /Monat oder € /Jahr) zusammen. 

Der Arbeitspreis stellt den mengenabhängigen 

Preisbestandteil dar. Der Kostenträger ist die 

verbrauchte Mengeneinheit (üblicherweise m3). 

Die Grundpreise sind als mengenunabhängi-

ge Preise dementsprechend auf andere Kos-

tenträger, wie z. B. die Wasserzähler oder die 

Wohnungseinheiten, zu verteilen. Hierbei sollte 

die Höhe der Grundpreise von der kostentrei-

benden Eigenschaft des Kostenträgers, wie 

z. B. der Größe des eingebauten Wasserzäh-

lers oder der Wohnungseinheit, abhängen. 

Für jeden Kostenträger muss ein Mengenge-

rüst angenommen werden. Hierbei können 

historische Werte, wie die Verbrauchsmengen 

des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres 

aus dem Abrechnungssystem und die Anzahl 

der Zähler im letzten abgeschlossenen Ge-

schäftsjahr, als Basis angesetzt werden. Bes-

ser, aber auch mit Ungenauigkeiten behaftet 

ist die Verwendung von Planwerten, wie z. B. 

geplante Verbrauchsmengen, sofern sie im 

Unternehmen vorliegen. Um Besonderheiten 

eines Geschäftsjahres auszugleichen, sollte 

bei den von den Kosten abzusetzenden Erträ-

gen eine Verstetigung durchgeführt werden. 

Außerdem können bei den Kostenträgern Mit-

telwerte über mehrere Jahre gebildet werden. 

Der Arbeitspreis fällt pro gebrauchter Mengen-

einheit (üblicherweise m3) an. Beim Grundpreis 

ist dagegen ein Zeitraum festzulegen, in dem 

Kapitel 5 

Infobox 6: Vor- und Nachkalkulation

Die Preiskalkulation geht der Leistungserbringung zeitlich voraus. Bei dieser Vorkalkula-

tion werden deshalb Annahmen getroffen, die mit Ungenauigkeiten behaftet sind. Ziel der 

Nachkalkulation ist es, die tatsächlich angefallenen Kosten im nächsten Kalkulationszeit-

raum zu berücksichtigen. Dazu wird die Kostenüber- bzw. die Kostenunterdeckung nach der 

Leistungserbringung ermittelt und in der Regel innerhalb der nächsten zwei Jahre über den 

neuen Preis ausgeglichen.



Leitfaden zur Wasserpreiskalkulation 59

03

der Grundpreis anfällt. Übliche Zeiträume sind 

der jeweilige Tag, Monat oder das jeweilige 

Jahr. 

Zu Beginn der Preiskalkulation muss festgelegt 

werden, welcher Kostenanteil über den Grund-

preis abgegolten werden soll. Eine vollständige 

Abdeckung der Fixkosten über den Grundpreis 

dürfte in der Praxis nicht möglich sein. Die fi-

xen Kosten, die nicht über den Grundpreis 

abgedeckt werden können, fließen in den Ar-

beitspreis ein. 

Als Orientierungswert bietet sich an, dass zu-

mindest die Hälfte der Fixkosten durch den 

Umsatz aus den Grundpreisen gedeckt wer-

den sollte. Wenn der Grundpreis nur einen 

geringen Anteil der Fixkosten deckt, können 

bereits kleine Mengenrückgänge zur Kosten-

unterdeckung führen.

 
5.1.2 Kalkulation des Arbeitspreises

Der Arbeitspreis wird mit Hilfe einer einfachen 

Divisionskalkulation berechnet. Hierbei werden 

die Selbstkosten einer Periode durch die ge-

samten in dieser Periode produzierten Mengen 

dividiert (abzüglich der Grundpreiserlöse, sie-

he unten). Es sind entweder Ist- oder Planwer-

te zu verwenden. Die Selbstkosten umfassen 

hier die variablen Selbstkosten zuzüglich der 

fixen Selbstkosten die nicht über den Grund-

preis abgedeckt werden. Der Quotient ergibt 

die Stückkosten in €  / m³, die gleichzeitig den 

Preis in €  / m³ darstellen. 

Neben diesem einfachen Arbeitspreis gibt es 

noch die Möglichkeit, den Arbeitspreis als ge-

staffelten Preis oder als Zonenpreis zu gestal-

ten. Dadurch kann das Gebrauchsverhalten der 

Kunden eventuell besser gesteuert werden. Bei-

de Varianten sind jedoch bei der Kalkulation und 

bei der Abrechnung mit deutlich mehr Aufwand 

verbunden. Bei den gewählten Varianten sollten 

jedoch immer die Prinzipien der Gleichbehand-

lung und der Äquivalenz beachtet werden.

5.1.3 Kalkulation des Grundpreises

Die Grundpreise können mit Hilfe einer Äqui-

valenzziffernkalkulation berechnet werden. 

Grundsätzlich kommt eine Äquivalenzziffern-

kalkulation zur Anwendung, wenn z. B. meh-

rere Sorten eines Produktes gefertigt werden. 

Bei diesem Verfahren ist zunächst ein Werte-

verhältnis (Äquivalenzziffern bzw. Vergleichs-

ziffern) zwischen den Produkten aufzustellen. 

Dieses Werteverhältnis gibt an, wie viel die 

Erstellung einer Einheit eines Produktes im 

Verhältnis zur Erstellung einer Einheit eines 

anderen Produktes kostet. Die Kostenunter-

schiede der ansonsten gleichartigen Produkte 

kommen zustande durch die unterschiedliche 

Beanspruchung der Anlagen bzw. durch den 

mengen- und qualitätsmäßig unterschiedli-

chen Materialeinsatz.

Dieses Verfahren lässt sich auf die Berechnung 

des Grundpreises in der Wasserversorgung 

übertragen. Der Grundpreis kann sich nach 

den verschiedenen Wasserzählergrößen rich-

ten, die mit der Abgabemenge und dem Ge-

brauchsverhalten korrelieren. 

Die Zuordnung der Äquivalenzziffern zu den 

Kostenträgern sollte sich nach der kostentrei-

benden Eigenschaft der Kostenträger richten. 

So sind der Nenndurchfluss oder die Nennwei-

te des Zählers mögliche Anhaltspunkte. Zähler 

mit einem höheren Nenndurchfluss oder einer 

höheren Nennweite verursachen auch ent-

sprechend höhere Kosten. Es sind aber auch 

andere Kriterien denkbar, wie der Aufwand für 

Einbau, Betrieb und Wartung, den die jeweilige 

Zählerart verursacht.

Ermittlung des Wasserpreises und Festlegung der Tarifstruktur Kapitel 5
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5.2 Festlegung der Preisstruktur
 
5.2.1 Preismodelle in Deutschland

Ein Blick auf die aktuelle Praxis der Preisbil-

dung von Wasserversorgungsunternehmen 

in Deutschland zeigt, dass unterschiedliche 

Preismodelle Anwendung finden. Allgemein 

setzen sich diese aus einem Grundanteil 

(Grundpreis) und einem variablen Anteil (Ar-

beitspreis) zusammen. Ergänzend sollte eine 

anteilige Finanzierung der Investitionen über 

Bau- oder Kapitalzuschüsse preisreduzierend 

erfolgen.

Das übliche Preismodell besteht aus einer 

Kombination von gebrauchsunabhängigem 

Grund- und verbrauchsabhängigem Leis-

tungspreis. Für den Trinkwasserversorger ist 

dabei das Verhältnis zwischen beiden Preis-

komponenten von entscheidender Bedeutung, 

da es je nach Höhe der fixen und variablen 

Anteile für die Regelmäßigkeit bzw. Schwan-

kungen der Erlösstruktur entscheidend sein 

kann. Laut dem Statistischen Bundesamt wird 

die überwiegende Mehrzahl der Trinkwasser-

kunden in Deutschland (93,5 Prozent) über ein 

zweigliedriges Entgelt aus Grund- und Leis-

Kapitel 5 

Exkurs 12: Beispielrechnung zur Äquivalenzziffernkalkulation  

In der folgenden Beispielrechnung wird gezeigt, wie eine Äquivalenzziffernkalkulation 

durchgeführt werden kann. Im ersten Schritt ist für jede Zählerart (I) die Anzahl zu ermitteln 

(II). Anschließend ist jeder Zählerart eine Äquivalenzziffer zuzuordnen (III). Danach werden 

für jede Zählerart die Rechnungseinheiten ermittelt, indem die Anzahl der Zählerart mit der 

Äquivalenzziffer multipliziert wird (IV). Im nächsten Schritt wird die Summe aller Rechnungs-

einheiten gebildet (V). Die Division der Fixkosten (VI) durch die Summe aller Rechnungs-

einheiten (V) bestimmt darauf den Wert der Äquivalenzziffer (VII). Abschließend wird der 

Grundpreis (VIII) kalkuliert, indem der Wert der Äquivalenzziffer mit der jeweiligen Zählerart 

zugeordneten Äquivalenzziffer multipliziert wird. In der Unternehmenspraxis werden auch 

andere Verhältnisse von Äquivalenzziffern angewendet. Dabei bietet es sich an, innerhalb 

der Zählerarten weiter, z. B. nach Verbrauchsverhalten, zu differenzieren.

Anzusetzende Fixkosten 907.817,9�€(VI)

I II III IV = II * III VII= VI/V VIII = III*VII

Zählerart Anzahl Äquivalenz-
ziffer

Rechnungs-
einheit

Wert der 
Äquivalenz-
ziffer

GP € / Jahr

Qn 2,5 16.540 1 16.540 35,11 35,11

Qn 6 2.100 2,4 5.040 35,11 84,25

Qn 10 1.000 4 4.000 35,11 140,42

Qn 15 20 6 120 35,11 210,63

Ab Qn 15 20 8 160 35,11 280,84

Summe 25.860 (V)

Abbildung 12: Äquivalenzziffernkalkulation
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tungspreis abgerechnet. Lediglich 6,5 Prozent 

der Kunden zahlen demgegenüber einen rein 

gebrauchsabhängigen Preis für Trinkwasser. 

Mit Blick auf Unternehmenszahl und Wasser-

menge ist die Anzahl von Unternehmen zu 

vernachlässigen, in denen das Trinkwasser 

ausschließlich über einen gebrauchsunabhän-

gigen Festpreis vergütet wird. (vgl. Lamp und 

Grundmann 2009, 598)

 
5.2.2 Zielperspektiven von Trinkwasserpreisen

Mit der Wahl und Ausgestaltung eines Trink-

wasserpreises können verschiedene Ziele ver-

bunden sein, die gegebenenfalls auch gegen-

einander wirken und Zielkonflikte hervorrufen 

können. Die verschiedenen Zielebenen sind an 

betriebswirtschaftliche, kundenbezogene und 

umweltpolitische Aspekte gebunden.

Aus Sicht des Unternehmens steht die be-

triebswirtschaftliche Ebene im Vordergrund, 

die sich durch das Unternehmensinteresse an 

vollständiger und möglichst sicherer Deckung 

aller ansatzfähigen Kosten ergibt. Das Ziel der 

Kostendeckung lässt sich durch die Tarifgestal-

tung optimal erreichen, wenn sich die Aufteilung 

zwischen Grund- und Leistungspreis nah am 

Verhältnis zwischen fixen und variablen Kosten 

orientiert, durch das Tarifmodell also eine hohe 

Kostenproportionalität erreicht wird. Werden 

fixe Kosten auch durch fixe Erlöse gedeckt, 

wird gleichzeitig das Risiko von Mindereinnah-

men durch schwankende bzw. langfristig sin-

kende Versorgungsmengen minimiert. Durch 

die Verwendung geeigneter Umlagemaßstäbe 

erfolgt weiterhin eine verursachergerechte An-

lastung der Kosten für die Inanspruchnahme 

von Ressourcen und Infrastruktur. Denn der 

Nutzer zahlt den größeren Anteil des Gesamt-

preises letztlich für die Vorhalteleistung, zu-

sätzlicher Wassergebrauch würde für ihn nur 

zu geringeren Mehrkosten führen.

Aus der Sicht der Kunden und gegebenen-

falls auch der Gesellschafter sind Aspekte 

der Kunden zu beachten, die für das Was-

serversorgungsunternehmen bei der Wahl 

des geeigneten Preismodells relevant sind. An 

Trinkwasser wird als Produkt der Daseinsvor-

sorge gemeinhin der Anspruch eines sozialver-

träglichen Zugangs gestellt. Bezogen auf die 

Gestaltung des Preismodells sind die Auswir-

kungen von stärker auf Grundentgelte ausge-

richteten Ansätzen umstritten. Überwiegt der 

gebrauchsabhängige Anteil im Tarif, kann der 

Kunde durch Anpassung des Nutzungsverhal-

tens (Gebrauchseinschränkung) unmittelbar 

auf die Höhe der anfallenden Zahlungen ein-

wirken. Von ökologisch orientierten Kunden 

wird ein solches Modell auch deshalb positiv 

bewertet, weil sie hierbei Anreize zum Einspa-

ren von Wasser sehen. Bei einem dominie-

renden Grundpreis wird zwar die tendenziell 

vergleichbare Vorhalteleistung durch die an-

fallenden Entgelte abgebildet, sozial weniger 

leistungsfähige Kunden werden jedoch auch 

u. U. finanziell stärker belastet. 

Aus übergeordneter, staatlicher Perspektive 

treten weiterhin umweltpolitische Ziele hin-

zu, die sich ebenfalls auf die Möglichkeiten 

der Tarifgestaltung auswirken können. So 

kann über die Ausgestaltung der Entgelte ne-

ben der Kostendeckungsfunktion auch auf ei-

nen ressourcenschonenden und nachhaltigen 

Umgang mit Wasser hingewirkt werden. Durch 

das über die Trinkwasserentgelte gesendete 

Preissignal wird letztlich die Knappheit der 

Ressource verdeutlicht. Das dahinterstehende 

Ziel eines nachhaltigen Umgangs und effizien-

ten Ressourceneinsatzes (wie es unter vielen 

zum Beispiel das Hessische Wassergesetz for-

dert; s. § 36 Abs. 1 Nr. 4 HWG; s. auch § 37a 

Satz 3 Berliner WG) wird nicht zuletzt durch 

die Konstruktion der Tarife bestimmt. In der 

Öffentlichkeit werden häufig gebrauchsabhän-

gige Tarife als ökologisch vorteilhaft bewertet. 

Angesichts der Tatsache, dass die öffentliche 

Wasserversorgung nur 2,7 % der Wasserres-

sourcen in Deutschland nutzt und dieses Was-

ser wieder gereinigt in den Wasserkreislauf zu-

Ermittlung des Wasserpreises und Festlegung der Tarifstruktur Kapitel 5
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rückgibt, ist diese Zielsetzung jedoch heute zu 

überdenken. 26) 

Damit lässt sich mit Blick auf das Verhältnis 

zwischen Grund- und Leistungsanteil eines 

Preises zusammenfassen: Die Zielsetzung von 

betriebswirtschaftlicher Kostendeckung und 

verursachergerechter Kostenanlastung spricht 

für eine starke Ausgestaltung von Grundprei-

sen und Grundgebühren, die sich nah an der 

tatsächlichen Struktur der anfallenden und 

erforderlichen Kosten des Versorgungsun-

ternehmens orientiert. Für die Tendenz eines 

dominierenden Mengenpreises innerhalb der 

Preiskonstruktion sprechen dagegen die poli-

tischen Ziele der Sozialverträglichkeit und des 

nachhaltigen Ressourceneinsatzes. In der Pra-

xis bedarf es daher einer sinnvollen Abwägung 

dieser teilweise divergierenden Interessenla-

gen je nach Ausprägung im einzelnen Anwen-

dungsfall.

 
5.2.3 Preisgestaltung unter dem Aspekt einer  
 sinkenden Trinkwassernachfrage

Die Wasserwirtschaft ist geprägt von einer 

hohen Anlagenintensität und von langen be-

triebsgewöhnlichen Nutzungsdauern. Die 

Kostenstruktur besteht regelmäßig aus fixen 

(mengenunabhängigen) Kostenbestandteilen 

um die 80 Prozent, während variable (mengen-

abhängige) Kosten nur einen geringen Anteil 

einnehmen.

Die wichtigste Bezugsgröße für die anfallen-

den Kosten ist in der Wasserwirtschaft i. d. R. 

die abgesetzte Wassermenge (Wasserabga-

be). Bei der Tarifgestaltung dient die Wasser-

abgabe als Bemessungsgrundlage für das 

leistungsbezogene Entgelt (Arbeitspreis). Die 

Wasserabgabe wird jedoch durch das Kun-

denverhalten determiniert, woraus für die Tarif-

gestaltung einige Probleme resultieren können: 

Eine immer kleiner werdende Bemessungs-

grundlage führt bei einem hohen Fixkostenan-

teil zu drastisch steigenden Stückkosten. 

Abbildung 13 verdeutlicht diesen Zusammen-

hang am Beispiel eines fiktiven Unterneh-

mens. Die gesamte Nachfragemenge für das 

hier dargestellte Unternehmen geht über einen 

Zeitraum von zwölf Jahren um 16 Prozent zu-

rück. Dabei wird unterstellt, dass sich die Ge-

samtkosten der Wasserversorgung aufgrund 

des hohen Fixkostenanteils nur um 3 Prozent 

reduzieren, was den entfallenden variablen 

Kosten für die reduzierte Produktionsmen-

ge entspricht. Gleichzeitig wird bei den spe-

Kapitel 5 

26) ATT, BDEW, DBVW, DVGW, DWA, VKU (Hrsg.): Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft, S. 67.

27) ATT, BDEW, DBVW, DVGW, DWA, VKU (Hrsg.): a. a. O., S. 67.

Exkurs 13: Entwicklung des Trinkwassergebrauchs in Deutschland  

Die Tendenz zum bewussten Umgang mit Wasser als dem Lebensmittel Nr. 1 ist bundes-

weit feststellbar. Beim Trinkwassergebrauch war in Westdeutschland in den 1960er und 

1970er Jahren eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen, die mit gesteigerten Investi-

tionen einherging. Demgegenüber stand in den 1980er Jahren bei weiterhin zunehmenden 

Investitionen ein stagnierender Wassergebrauch. Von 1990 bis 2010 ist der personenbezo-

gene Wassergebrauch in Gesamtdeutschland um 17 % auf 122 Liter pro Person und Tag, 

die Wasserabgabe durch die Versorgungsunternehmen von 1990 bis 2008 um 25 % gesun-

ken. 27) Dabei ist der Rückgang besonders in den neuen Bundesländern zu verzeichnen.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wasserabgabe [m³] 100 % 98 % 94 % 95 % 92 % 92 % 91 % 90 % 87 % 85 % 84 % 84 %

Gesamtkosten [€] 100 % 100 % 99 % 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % 97 % 97 % 97 % 97 %

spezifische Kosten [€/m³] 100 % 102 % 105 % 104 % 107 % 107 % 108 % 109 % 112 % 114 % 115 % 115 %

75 %

Abbildung 13: Entwicklung der Wasserabgabe am Beispiel eines fiktiven WVU  
unter Betrachtung der Auswirkungen auf Gesamt- und spezifische Kosten

Quelle: Holländer et al. 2009.

Exkurs 14: Entstehung von Deckungslücken durch Gebrauchsänderungen  

Für die meisten Wasserversorgungsunternehmen kann man feststellen, dass die Kosten-

funktion und die Erlösfunktion weit voneinander abweichen. Folgendes Beispiel eignet sich 

zur Verdeutlichung:

Die Kostenfunktion des Beispielunternehmens beschreibt 80 Prozent fixer Kosten und 20 

Prozent mengenvariabler Kosten und entspricht damit der charakteristischen Kostenstruk-

tur in der Wasserversorgung. Hingegen hebt sich die Erlösfunktion davon deutlich ab. Wie 

ebenfalls in Deutschland häufig anzutreffen, wird die Erlösfunktion durch einen Grundpreis 

in Höhe von 20 Prozent (fixer Erlös) und einen Arbeitspreis in Höhe von 80 Prozent (variab-

ler Erlös) bestimmt. Dadurch folgt die Erlösfunktion einem entsprechend steileren Anstieg 

als die Kostenfunktion.

Um die anfallenden Kosten mit dem gewählten Tarifmodell zu decken, muss das Unterneh-

men die Wassernachfrage prognostizieren. Es schätzt eine Wasserabgabe X1 und kalkuliert 

die Preise entsprechend. Tritt X1 tatsächlich ein, werden die anfallenden Kosten genau 

durch die Erlöse gedeckt. Kommt es jedoch in Folge eines rückläufigen Gebrauchsver-

haltens zu einer geringeren Nachfrage X2, können die anfallenden Kosten nicht durch die 

Erlöse gedeckt werden. Es kommt zur Deckungslücke D. Als Folge müssten die Preise 

erhöht werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Veränderung der Arbeitspreise bei einer 

Mengenänderung zu einem steileren Verlauf der Erlöskurve führt als die Veränderung von 

Grundpreisen.

Fortsetzung S. 64
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zifischen Kosten ein Anstieg von 15 Prozent 

ersichtlich, der auf die nun steigenden Stück-

kosten zurückzuführen ist. Denn die Fixkosten 

müssen jetzt auf eine geringere Gebrauchs-

menge umgelegt werden. Eine Optimierung 

der aufwandsgleichen Kosten ist möglich, 

kann diese wachsende Differenz aber nicht 

kompensieren. 

5.2.4 Reformbedarf – Wie kann die Wasserwirt-
schaft auf die gegebenen Probleme reagieren?

Um diesen Problemen zu begegnen, bedarf es 

in erster Linie einer Tarifgestaltung, die unab-

hängiger von kaum zu beeinflussenden Nach-

frageentwicklungen agieren kann. Dazu dienen 

Entgelte, die sich stärker an der Kostenstruktur 

der Wasserversorgung orientieren. 

Eine aus betrieblicher Sicht optimale Tarifge-

staltung würde bei deckungsgleichem Verlauf 

von Kosten- und Erlösfunktion vorliegen. Falls 

die Fixkosten auch über längerfristige Zeiträu-

me konstant sind, kann ein Abgleich beider 

Funktionen vor allem durch eine Verschiebung 

der Erlösstruktur zu Gunsten der mengenun-

abhängigen Grundpreise erfolgen. Im oben 

aufgeführten Beispiel wäre dies mit einem 

Grundpreisanteil von ebenfalls 80 Prozent zu 

realisieren. Ändert sich bei dieser Konstellation 

die Wassernachfrage, bleibt dies ohne Auswir-

kungen auf die Kostendeckung; Kosten und 

Erlöse sinken im selben Umfang. 

Allerdings zeigt sich in der aktuellen Diskussi-

on, dass ein entsprechendes Modell abseits 

der betrieblichen Perspektive auf verschiede-

ne Zielkonflikte stößt, bspw. mit Blick auf die 

politisch gewünschten Anreize für ein ressour-

censchonendes Nutzungsverhalten oder die 

Sozialverträglichkeit der Tarife.

Dennoch bedarf es in der Wasserwirtschaft 

einer ausgeprägteren Diskussion, wie die Ta-

rifmodelle und dabei insbesondere die Anteile 

an mengenunabhängigen Grundpreisen an die 

veränderten Rahmenbedingungen anzupas-

sen sind.

Kapitel 5 
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Anhang

6 Anhang  

6.1 Gutachten: 
 Kalkulation von Trinkwasserpreisen –  
 insbesondere die betriebswirtschaftliche Herangehensweise  
 zur Bestimmung der Kapitalkosten (NERA)
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Gutachten „Kalkulation von Trinkwasserpreisen“
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Gutachten „Kalkulation von Trinkwasserpreisen“
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Gutachten „Kalkulation von Trinkwasserpreisen“
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Gutachten „Kalkulation von Trinkwasserpreisen“
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6.2 Abgrenzungshilfe der Kostenstellen (zu Kapitel 4)

A  Hauptkostenstellen

1  Hauptkostenstelle: Beschaffung und Gewinnung

Definitionen und Umfang

�� Berücksichtigung des Aufwands von der Gewinnung bis zum Ausgang des Wasserwerks

�� Kosten der Gewinnungsanlagen  

(z. B. Brunnen, Quellen)

�� Kosten der Aufbereitungsanlagen (z. B. zur Entsäuerung, Enteisenung, Partikelentfernung,  

Desinfektion) inkl. bauliche und maschinelle Anlagen, Abwasserbehandlung aus Aufbereitung

�� Kosten für infiltrationsgestützte Wassergewinnung (Grundwasseranreicherung)

�� Kosten für Roh- und Reinwasserleitungen von den Gewinnungsanlagen/Brunnen zum Wasser-

werk, innerhalb des Wasserwerks bis Ausgang Wasserwerk

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für die Förderanlagen  

(z. B. Pumpen innerhalb des Wasserwerks, Grundwasserpumpen, Stromkosten)

�� Kosten für die interne Qualitätsüberwachung bis Ausgang Wasserwerk  

(Durchführung der Eigenüberwachung)

�� Aufwand für vorbeugenden Gewässerschutz, Kooperationen mit der Landwirtschaft,  

Ausgleichszahlungen etc.

�� Aufwand im Zusammenhang mit Wasserrechts- und Wasserschutzgebietsausweisungen  

und -überwachungen

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel-Technik  

(E-MSR-Technik)

�� Anteilige Berücksichtigung der Systemkosten elektronische Datenverarbeitung (EDV) 

�� Anteilige Berücksichtigung der Fernwirktechnik/Prozesstechnik (Leitwarte)

�� Kosten des Wasserfremdbezugs

Beispiele für Kostenarten 

�� Davon Wasserbezug 

�� Davon Wasserentnahmeentgelt 

�� Kalkulatorische Abschreibung für Aufbereitungsanlagen 

�� Kalkulatorische Abschreibung für Wassergewinnungsanlagen/Brunnen 

2  Hauptkostenstelle: Transport

Definitionen und Umfang

�� Kosten der Fern- und Transportleitungen/Zubringerleitungen zur Verbindung von Wasseraufbe-

reitungsanlagen/Gewinnungen und Wasserbehältern
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�� Berücksichtigung der Kosten für Armaturen für die Fern- und Transportleitungen

�� Berücksichtigung der Kosten für Förderanlagen (z. B. Pumpwerke, Druckerhöhungsanlagen, 

Stromkosten) nach dem Ausgang des Wasserwerks

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für E-MSR-Technik

�� Anteilige Berücksichtigung der Systemkosten EDV

�� Anteilige Berücksichtigung der Fernwirktechnik/Prozesstechnik (Leitwarte)

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für Betriebsmessungen

�� Merkmal: geringe Verzweigungen/Anschlüsse; Verbindung zwischen Wasserwerk/Gewinnung 

und Hochbehälter bzw. Verbindung zwischen mehreren Hochbehältern u. U. mit zwischenge-

schaltetem Pumpwerk/Druckerhöhungsanlagen (DEA)

Beispiele für Kostenarten 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Rohrleitungen 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Pumpwerke (anteilig) 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Druckerhöhungsanlagen bzw. Druckminderanlagen (anteilig) 

3  Hauptkostenstelle: Speicherung

Definitionen und Umfang

�� Kosten der Speicheranlagen (z. B. Hochbehälter, Tiefbehälter)

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für E-MSR-Technik

�� Anteilige Berücksichtigung der Systemkosten EDV 

�� Anteilige Berücksichtigung der Fernwirktechnik/Prozesstechnik (Leitwarte)

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für Betriebsmessungen

Beispiele für Kostenarten 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Speicheranlagen/Hochbehälter

4  Hauptkostenstelle: Verteilung (inkl  HA)

Definitionen und Umfang

�� Kosten für Haupt- und Versorgungsleitungen inkl. Armaturen

�� Kosten der Hausanschlussleitungen inkl. Armaturen

�� Kosten der Hausanschlüsse und der Hausanschlussleitungen

�� Anteilige Berücksichtigung der Pumpwerke/DEA im Verteilnetz

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für E-MSR-Technik

�� Anteilige Berücksichtigung der Systemkosten EDV 

�� Anteilige Berücksichtigung der Fernwirktechnik/Prozesstechnik (Leitwarte)

�� Anteilige Berücksichtigung der Kosten für Betriebsmessungen

�� Merkmal: viele Verzweigungen/Anschlüsse; reine Versorgung
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Beispiele für Kostenarten 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Rohrleitungen 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Armaturen im Netz 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Pumpwerke (anteilig) 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für DEA bzw. Druckminderanlagen 

5  Hauptkostenstelle: Messen und Abrechnung

Definitionen und Umfang

�� Nur kunden- und verkaufsbezogene Kosten, keine Kosten für Betriebsmessungen

�� Kosten der Zählerbereitstellung  

(Kosten der Anschaffung, der Installation und der Wartung der Zähler)

�� Kosten der Ablesung der Zähler

�� Kosten des Zählerwechsels

�� Kosten der kaufmännischen Bearbeitung der Zählerdaten

�� Kosten der Beibringung fälliger Entgelte für die Wassernutzung und Abrechnung

�� Anteilige Berücksichtigung der Systemkosten EDV/Abrechnungssystem

Beispiele für Kostenarten 

�� Kalkulatorische Abschreibungen für Kundenwasserzähler

6  Hauptkostenstelle: Qualität

Definitionen und Umfang

�� Kosten für Trinkwasserkontrollen ab Ausgang der Wasserwerke gemäß Trinkwasserverordnung

�� Kosten für betriebsinterne Messungen inkl. Probenahme, auch Kosten für Online-Messgeräte 

u. ä., ab Ausgang Wasserwerk

7  Hauptkostenstelle: Verwaltung/Vertrieb

Definitionen und Umfang

�� Kosten der kaufmännischen Verwaltung der Wasserversorgung

�� Kosten des Vertriebs des Trinkwassers

�� Anteilige Systemkosten EDV

�� Sonstige Kosten (z. B. Personalbereich, Finanz- und Rechnungswesen, technischer Overhead, 

Controlling, Einkauf, etc.)

�� Kosten für Fuhrpark

�� Kosten für Büroservice

�� Beispiele für Kostenarten 

�� Sonstige betriebliche Kosten 

�� Kalkulatorische Abschreibung für Verwaltungsgebäude

�� Kalkulatorische Abschreibung für Geschäftsausstattung
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B  Kostenträger

1  Kostenträger: Tarifkunde

Definition

Kosten, die nur durch Tarifkunden anfallen. Tarifkunden sind die Kunden, die gemäß AVBWasserV 

versorgt werden. Die Preise werden in einem Preisblatt veröffentlicht.

 

2  Kostenträger: Sondervertragskunde (inklusive Weiterverteiler)

Definition

Sondervertragskunden sind die Kunden, die individuell verhandelte Preise und Verträge haben. Sie 

werden nicht gemäß AVBWasserV versorgt. Für diese Kunden gilt der verminderte Konzessionsab-

gabensatz von 1,5 %.

Zu den Sondervertragskunden zählen zusätzlich die Weiterverteiler; sie zahlen keine Konzessi-

onsabgabe. 

Die A/KAE (Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung) regelt in § 5 Satz (1) des 

Weiteren, dass Kunden ab bestimmten Abnahmemengen ebenfalls als Sondervertragskunden zu 

behandeln sind.

„Als Wasserlieferungen, die nicht zu den allgemeinen Bedingungen und allgemeinen Tarifpreisen 

abgegeben werden (§ 2 Abs. 3 KAE), sind anzusehen

a)  alle Lieferungen, die ausdrücklich als Lieferungen nach Sonderverträgen oder zu  

Großabnehmerpreisen bezeichnet sind,

b)  alle Lieferungen, die nicht zu öffentlich bekannt gemachten Preisen erfolgen,

c)  alle Lieferungen an Einzelabnehmer, die in Gemeinden von

 3.001 bis 25.000 Einwohnern, 6.000 m³

 25.001 bis 100.000 Einwohnern, 15.000 m³

 und mehr als 100.000 Einwohnern, 60.000 m³

 im Jahr übersteigen ohne Rücksicht darauf, ob die Preise für diese Lieferungen öffentlich  

bekannt gemacht sind oder nicht.“ (§ 5 Abs.1 A/KAE)

3  Kostenträger: Löschwasser

Definition

Kosten, die nur für Löschwasser anfallen. Unter Löschwasserversorgung ist der Grundschutz der 

Gebäude der ortsüblichen Bebauung mit ausreichend Löschwasser zu verstehen. Der Objektschutz 

ist eine gesonderte Dienstleistung und sollte im Rahmen eines Sondervertrages geregelt werden. 

Zu beachten ist hier vor allem die Regelung von eventuellen Haftungsansprüchen.
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*  In Rheinland-Pfalz bestimmt § 7 Abs. 9 ausdrücklich, dass bei privatrechtlichen Entgelten durch kommunale Gebietskörper-
schaften auch die meisten KAG Grundsätze gelten.        

** Eine Besonderheit stellt das Gesetz über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) dar, in dessen § 14 Finanzierung hinsichtlich der 
in die Kalkulation einzubeziehenden Kosten Einschränkungen formuliert sind, die von denen des KAG abweichen. 

*** Grundlage ist in Berlin das Berliner Betriebe-Gesetz (BerlBG) vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 827) BRV 27-1, zuletzt geändert durch 
Art. II Zweites Vergütungs- und Transparenzgesetz vom 19. 4. 2011 (GVBl. S. 174).

Übersicht über die Kalkulationsgrundlagen in den einzelnen Bundesländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Stand 12.8.2011)

Bundesland
Baden-
Württem-
berg

Bayern Berlin***
Branden- 
burg

Bremen Hamburg Hessen
Mecklen-
burg-Vor-
pommern

Nieder-
sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz*

Saarland** Sachsen
Schleswig-
Holstein

Thüringen
Sachsen-
Anhalt

Paragraphen 
(§§) und ihre 
Absätze (…) in 
den KAG`en der 
Länder

13 bis 17 8 bis 9 16 6 bis 8 4 bis 6 10 bis 11 6 bis 7 5 bis 6 6 7 bis 8 6 9 bis 16 6 12 5

Kostendeckung
ja
§ 14 (1)

ja § 8 (2) bei 
Anschluss- 
und Benut-
zungszwang

ja §16 (1) ja § 6 (1)
ja, mit Aus-
nahmen § 
6 (1)

ja, § 10 (2) ja, § 6 (1)
ja  
§ 5 (1)

ja § 6 (1) S 2 ja § 7 (1) ja § 6 (1)
ja 
§ 10 (1)

ja 
§ 6 (2)

ja § 12 (2) ja § 5 (1)

Kosten nach be-
triebswirtschaft-
lichen Grundsät-
zen

ja
§ 14 (1)

ja § 8 (2) ja §16 (3) ja § 6 (2)
ja, mit Aus-
nahmen  
§ 6 (1)

keine 
Regelung

ja, § 6 (2)
ja  
§ 5 (2)

ja § 6 (2) ja § 8 (1) ja § 6 (2)
ja 
§ 11 (1)

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (2) ja § 5 (2)

Abschreibungen 
nach AHK

ja
§ 14 (3)

ja § 8 (3) nein ja § 6 (2) nein § 6 (2)
keine  
Regelung

ja, § 6 (2a)
ja  
§ 5 (2)

ja § 6 (2) ja § 8 (2)
keine  
Regelung

ja 
§ 13

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (3) ja § 5 (3)

Abschreibungen 
nach WBZW

keine  
Regelung

keine  
Regelung

ja §16 (3) nein
ja, mit Aus-
nahmen § 
6 (2)

ja, ange-
messene 
Abschrei-
bung  
§ 10 (2)

ja, aus 
besonderen 
wirtschaftl. 
Gründen

ja  
§ 5 (2)

keine  
Regelung

keine  
Regelung

ja, ange-
messene 
Abschrei-
bung § 6 (2)

ja 
§ 13

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (3)

ja § 5 (3) 
erst ab 
1.1.2006 
zulässig

Verzinsung Anla-
gekapital

ja
§ 14 (3)

ja § 8 (3)
ja §16  
(3, 4, 5)

ja § 6 (2)
ja, nach 
AHK, § 6 (2) 
S 2

ja § 10 (2) ja, § 6 (2b)

ja  
§ 5 (2) ab-
züglich Bei-
träge und 
Zuschüsse

ja § 6 (2)

ja § 8 (3), 
aber ohne 
Zuschüsse, 
ggf. pau-
schal

ja § 6 (2)
ja  
§ 11 (2) Satz  
1 und § 12

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (3)

ja § 5 (3) nur 
in Höhe der 
Zinsen von 
Kommu-
nalkrediten 
abzüglich 
der Bei-
träge und 
Zuschüsse

Regelung für 
Beiträge und 
Zuschüsse zur 
Deckung ver-
brauchsunabhän-
giger Kosten

ja
§ 14 (3)

ja § 9 keine ja § 8
keine  
Regelung

ja § 11 ja § 7
ja 
§ 6

ja § 7 ja § 7 (2) ja § 8 
ja 
§ 13 (2) / (3)

ja  
§ 6 (2)

ja § 7

ja § 6  
Beiträge,  
§ 8 Kosten-
erstattun-
gen

Grundgebühr
keine  
Regelung

ja § 8 (2) ja §16 (2)

ja § 6 (4) S 
3 (Ausnah-
me Klär-
schlamm 
von Klein-
kläranlagen)

keine  
Regelung

ja, § 10 (3) ja, § 6 (3)
ja  
§ 5 (4)

ja § 6 (3)
keine  
Regelung

ja § 6 (3) S 4
ja 
§ 14 (1)

ja 
§ 6 (4)

ja § 12 (2) S. 
4 und wie-
derkehren-
de Beiträge 
§ 7a 

ja, § 5 (3)

Mindestgebühr
keine  
Regelung

nein § 8 (2) ? nein
keine  
Regelung

ja, § 10 (3) ja, § 6 (3)
ja  
§ 5 (4)

ja § 6 (3)
keine  
Regelung

ja § 6 (3) S 4
keine  
Regelung

keine  
Regelung

nein § 12 
(2) S. 4, 2. 
Halbs.

ja § 5 (3) 
bis 25 % 
der ver-
brauchsab-
hängigen 
Kosten

Planungszeitraum
5 Jahre
§ 14 (2)

max. 4 Jah-
re § 8 (6)

max. 2 Jah-
re § 16 (1)

2 Jahre  
§ 6 (3)

keine  
Regelung

keine  
Regelung

5 Jahre    
lt. § 6 (2)

3 Jahre 
§ 5 (2)

3 Jahre  
§ 6 (2)

4 Jahre  
§ 8 (1)

3 Jahre 
§ 6 (2)

5 Jahre 
§ 10 (2)

§ 6 (2) 
3 Jahre

4 Jahre 3 Jahre
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Anhang 6.3

Übersicht über die Kalkulationsgrundlagen in den einzelnen Bundesländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Stand 12.8.2011)

Bundesland
Baden-
Württem-
berg

Bayern Berlin***
Branden- 
burg

Bremen Hamburg Hessen
Mecklen-
burg-Vor-
pommern

Nieder-
sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz*

Saarland** Sachsen
Schleswig-
Holstein

Thüringen
Sachsen-
Anhalt

Paragraphen 
(§§) und ihre 
Absätze (…) in 
den KAG`en der 
Länder

13 bis 17 8 bis 9 16 6 bis 8 4 bis 6 10 bis 11 6 bis 7 5 bis 6 6 7 bis 8 6 9 bis 16 6 12 5

Kostendeckung
ja
§ 14 (1)

ja § 8 (2) bei 
Anschluss- 
und Benut-
zungszwang

ja §16 (1) ja § 6 (1)
ja, mit Aus-
nahmen § 
6 (1)

ja, § 10 (2) ja, § 6 (1)
ja  
§ 5 (1)

ja § 6 (1) S 2 ja § 7 (1) ja § 6 (1)
ja 
§ 10 (1)

ja 
§ 6 (2)

ja § 12 (2) ja § 5 (1)

Kosten nach be-
triebswirtschaft-
lichen Grundsät-
zen

ja
§ 14 (1)

ja § 8 (2) ja §16 (3) ja § 6 (2)
ja, mit Aus-
nahmen  
§ 6 (1)

keine 
Regelung

ja, § 6 (2)
ja  
§ 5 (2)

ja § 6 (2) ja § 8 (1) ja § 6 (2)
ja 
§ 11 (1)

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (2) ja § 5 (2)

Abschreibungen 
nach AHK

ja
§ 14 (3)

ja § 8 (3) nein ja § 6 (2) nein § 6 (2)
keine  
Regelung

ja, § 6 (2a)
ja  
§ 5 (2)

ja § 6 (2) ja § 8 (2)
keine  
Regelung

ja 
§ 13

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (3) ja § 5 (3)

Abschreibungen 
nach WBZW

keine  
Regelung

keine  
Regelung

ja §16 (3) nein
ja, mit Aus-
nahmen § 
6 (2)

ja, ange-
messene 
Abschrei-
bung  
§ 10 (2)

ja, aus 
besonderen 
wirtschaftl. 
Gründen

ja  
§ 5 (2)

keine  
Regelung

keine  
Regelung

ja, ange-
messene 
Abschrei-
bung § 6 (2)

ja 
§ 13

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (3)

ja § 5 (3) 
erst ab 
1.1.2006 
zulässig

Verzinsung Anla-
gekapital

ja
§ 14 (3)

ja § 8 (3)
ja §16  
(3, 4, 5)

ja § 6 (2)
ja, nach 
AHK, § 6 (2) 
S 2

ja § 10 (2) ja, § 6 (2b)

ja  
§ 5 (2) ab-
züglich Bei-
träge und 
Zuschüsse

ja § 6 (2)

ja § 8 (3), 
aber ohne 
Zuschüsse, 
ggf. pau-
schal

ja § 6 (2)
ja  
§ 11 (2) Satz  
1 und § 12

ja  
§ 6 (2)

ja § 12 (3)

ja § 5 (3) nur 
in Höhe der 
Zinsen von 
Kommu-
nalkrediten 
abzüglich 
der Bei-
träge und 
Zuschüsse

Regelung für 
Beiträge und 
Zuschüsse zur 
Deckung ver-
brauchsunabhän-
giger Kosten

ja
§ 14 (3)

ja § 9 keine ja § 8
keine  
Regelung

ja § 11 ja § 7
ja 
§ 6

ja § 7 ja § 7 (2) ja § 8 
ja 
§ 13 (2) / (3)

ja  
§ 6 (2)

ja § 7

ja § 6  
Beiträge,  
§ 8 Kosten-
erstattun-
gen

Grundgebühr
keine  
Regelung

ja § 8 (2) ja §16 (2)

ja § 6 (4) S 
3 (Ausnah-
me Klär-
schlamm 
von Klein-
kläranlagen)

keine  
Regelung

ja, § 10 (3) ja, § 6 (3)
ja  
§ 5 (4)

ja § 6 (3)
keine  
Regelung

ja § 6 (3) S 4
ja 
§ 14 (1)

ja 
§ 6 (4)

ja § 12 (2) S. 
4 und wie-
derkehren-
de Beiträge 
§ 7a 

ja, § 5 (3)

Mindestgebühr
keine  
Regelung

nein § 8 (2) ? nein
keine  
Regelung

ja, § 10 (3) ja, § 6 (3)
ja  
§ 5 (4)

ja § 6 (3)
keine  
Regelung

ja § 6 (3) S 4
keine  
Regelung

keine  
Regelung

nein § 12 
(2) S. 4, 2. 
Halbs.

ja § 5 (3) 
bis 25 % 
der ver-
brauchsab-
hängigen 
Kosten

Planungszeitraum
5 Jahre
§ 14 (2)

max. 4 Jah-
re § 8 (6)

max. 2 Jah-
re § 16 (1)

2 Jahre  
§ 6 (3)

keine  
Regelung

keine  
Regelung

5 Jahre    
lt. § 6 (2)

3 Jahre 
§ 5 (2)

3 Jahre  
§ 6 (2)

4 Jahre  
§ 8 (1)

3 Jahre 
§ 6 (2)

5 Jahre 
§ 10 (2)

§ 6 (2) 
3 Jahre

4 Jahre 3 Jahre
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Der vorliegende Leitfaden zur Wasserpreiskalkulation dient dazu, eine betriebswirtschaftlich 

fundierte Grundlage für die Ermittlung der Gesamtkosten in der Wasserversorgung zu schaffen  

Er gibt Wasserversorgungsunternehmen, aufbauend auf der relevanten betriebswirtschaftlichen 

Fachliteratur, Empfehlungen an die Hand, mit denen eine den besonderen Gegebenheiten und den 

Zielen dieses Wirtschaftszweiges angepasste moderne Wasserpreiskalkulation geschaffen bzw  

weiterentwickelt werden kann 


